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öffentlich

Satzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
über den Bebauungsplan Nr. 36.1 für das Gebiet 

westlicher Ortseingang zwischen 
Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage

Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde
Organisationseinheit:
Bauwesen

Datum
02.05.2023

Bearbeiter:
Antje Burda

Verfasser:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) 23.05.2023 Ö

Sachverhalt:

Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB und
Information über die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
und Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
hat in ihrer Sitzung vom 23.02.2023 den erneuten Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 36.1, bestehend aus der 
Planzeichnung - Teil (A), dem Text - Teil (B), sowie die zugehörige Begründung 
gebilligt und zur erneuten öffentlichen Auslegung bestimmt.

Unter Berücksichtigung des Konzeptes für den Neubau eines Feuerwehrhauses im
Ostseebad Boltenhagen "Standortbewertung "Zum Sportplatz" (2020) wurden die 
Bisherigen Planungsziele angepasst. Künftig soll hier die festgesetzte 
Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr die Verlagerung des Standortes 
der Feuerwehr vom Ortszentrum in das Plangebiet ermöglichen. 
Die festgesetzten Flächen des Parkdecks und des Parkplatzes sowie 
des Sondergebietes SO 1 wurden entsprechend angepasst. 
Die Gemeinde verfolgt weiterhin die Errichtung eines 
Kreisverkehrs im Bereich des Ortseingangs. Die
Regenwasserableitung kann durch das erstellte technische Konzept abgesichert 
werden.

Die Aufstellung erfolgt im Regelverfahren nach den Vorgaben des
Baugesetzbuches.

Die Nachbargemeinden werden um Stellungnahme gebeten.
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Originalunterlagen bringt der Protokollant/in zur Sitzung mit.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Sadt Klütz empfiehlt dem Bürgermeister, für die Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 36.1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für das 
Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und 
Freizeitanlage weder Anregungen noch Bedenken zu äußern.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 2023-05-02 Anschreiben Nachbargemeinde Stadt Klütz öffentlich

2 d2023-04-18Boltg_B36-1_3ErnEntwurf_A3A4 öffentlich

3 d2023-02-23-Bolte-B36_1-TextB-3ErnEntw öffentlich

4 d2023-02-23_BolteB36_1_Begr-3ErnEntw. öffentlich
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Geltungsbereich des
Bebauungsplanes

Nr. 36.2 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes 

Nr. 36.1 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

SATZUNG

3. ERNEUTER  ENTWURF

DER GEMEINDE
OSTSEEBAD BOLTENHAGEN

zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage

Quelle: www.gaia-mv.de

 OSTSEEBAD 
 BOLTENHAGEN 
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Par. 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

von Natur und Landschaft

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20, 25b BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Abweichende Bauweise

Offene Bauweise

Baugrenze

a

o

Par. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

max

GRZ  0,80

Par. 16 - 19 BauNVO

III

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

TH     7,50m

OK     8,00m

GH     8,10m
max

max

max

13,70

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Sonstiges Sondergebiet (Par. 11 BauNVO)SO

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBART DER BAULICHEN NUTZUNG
Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Zweckbestimmung "Feuerwehr"

Te

P/PARKDECK

p
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Par. 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 1 Abs. 1 Nr. 24 BauNVO

Par. 1 Abs. 1 Nr. 24 BauNVO

Par. 1 Abs. 4 BauNVO
Par. 16 Abs. 5 BauNVO

Par. 9 Abs. 7 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

a

sind

Bundesimmissionsschutzgesetzes, hier Nr. 2

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-

eines Baugebietes

Nr. 36.1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

Par. 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. Par. 7 DSchG M-V

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-

Anbauverbotszone, hier: 20,00 m

66
4

5

SO1

11.41

H

und Gemarkungs-/Flurgrenze

vorhandener Baum

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Vermutlicher Verlauf von Leitungen, unterirdisch;

hier:  - Trinkwasser
         - Regenwasser
         - Abwasserdruckleitung
         - Leerrohr
         - Steuerkabel
HanseGas GmbH
E.DIS Netz GmbH (Strom)

Bushaltestelle

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

2

75
74

BD

A
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0,50               2,60                   0,50                                             6,30                                                 1,00
10,90m

Bankett                     Geh- und Radweg                         Sicher-                                                                              Fahrbahn                                                                                            Bankett 
                                                                                         heits-
                                                                                       streifen

B                  G+R            S                                      Kfz                                             B
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ....................... . Die 
orts bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung in der Ostsee-
zeitung ........................... und in den L becker Nachrichten ...................... erfolgt.  

 
2.  Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung nach  3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom ................. bis zum 

................... durchgef hrt worden. Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung ist durch Ver ffentlichung in 
der Ostseezeitung  am  und in den L becker Nachrichten  am .......................... orts blich 
bekanntgemacht worden. 

 
3.  Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem   4 

Abs. 1 BauGB bzw.  2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .................... fr hzeitig zur u erung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpr fung nach  2 Abs. 4 BauGB 
aufgefordert worden. 

 
4.  Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle ist beteiligt worden. 
  
5.  Die Gemeindevertretung hat am .................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit Begr ndung 

inklusive Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
6.  Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem   4 

Abs. 2 BauGB bzw.  2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ............... zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 

       
7.  Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text und 

den rtlichen Bauvorschriften sowie die Begr ndung inklusive Umweltbericht haben in der Zeit vom 
.................. bis zum ................ w hrend der angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 BauGB ffentlich 
ausgelegen. Die ffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, welche  Arten umweltbezogener 
Informationen verf gbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen w hrend der 
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden k nnen, dass nicht fristgem  
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber den Bauleitplan unber cksichtigt  bleiben  
k nnen, dass  ein Antrag  nach  47 des  Verwaltungs-gerichtsordnung  unzul ssig ist, soweit mit  ihm  
Einwendungen  geltend  gemacht werden, die vom Antragsteller  im  Rahmen der Auslegung nicht oder 
versp tet geltend gemacht wurden, aber h tten geltend gemacht  werden  k nnen, durch  Ver ffent-
lichung in der Ostseezeitung  am .  und in den L becker Nachrichten  am ........................ 
orts blich bekanntgemacht worden. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange und die 
Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

 
8. Die Gemeindevertretung hat am  den erneuten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit 

Begr nung inklusive Umweltbericht gebilligt und zur erneuten und verk rzten Auslegung bestimmt. 
 
9.  Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem   4a 

Abs. 3 i.V.m.  4 Abs. 2 BauGB erneut mit Schreiben vom ............... zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 

 
10. Der erneute Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36, bestehend aus Teil A  Planzeichnung und Teil B  

Text und den rtlichen Bauvorschriften sowie die Begr ndung inklusive Umweltbericht haben in der Zeit 
vom .. bis zum  verk rzt w hrend der angegebenen Zeiten nach  4a Abs. 3 i.V.m. 

 3 Abs. 2 BauGB ffentlich ausgelegen. Die ffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, welche  Arten 
umweltbezogener Informationen verf gbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen 
w hrend der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden k nnen, dass nicht 
fristgem  abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber den Bauleitplan  unber cksichtigt  
bleiben  k nnen, dass  ein Antrag  nach  47 des  Verwaltungsgerichtsordnung  unzul ssig ist, soweit mit  
ihm  Einwendungen  geltend  gemacht werden, die vom Antragsteller  im  Rahmen der Auslegung nicht 
oder versp tet geltend gemacht wurden, aber h tten geltend gemacht werden  k nnen, durch  Ver ffent-
lichung in der Ostseezeitung  am .  und in den L becker Nachrichten  am ................... orts-

blich bekanntgemacht worden. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange und die 
Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

 
11. Die Gemeindevertretung hat am 08.10.2015 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 36 in den Bebauungs-

plan Nr. 36.1 und Nr. 36.2 zu teilen und in getrennten Verfahren weiterzuf hren. 
 
12. Die Gemeindevertretung hat am  den 2. erneuten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36.1 mit 

Begr nung inklusive Umweltbericht gebilligt und zur erneuten Auslegung bestimmt. 
 
13. Der 2. erneute Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36.1, bestehend aus Teil A  Planzeichnung und Teil B 

VERFAHRENSVERMERKE
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Begr nung inklusive Umweltbericht gebilligt und zur erneuten Auslegung bestimmt. 

 
13. Der 2. erneute Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36.1, bestehend aus Teil A  Planzeichnung und Teil B 

 Text und die rtlichen Bauvorschriften sowie die Begr ndung haben in der Zeit vom .. bis 
zum  w hrend der angegebenen Zeiten nach  4a Abs. 3 i.V.m.  3 Abs. 2 BauGB ffentlich 
ausgelegen. Die ffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, welche  Arten umweltbezogener 
Informationen verf gbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen w hrend der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden k nnen, dass nicht 
fristgem  abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber den Bauleitplan  unber cksichtigt  
bleiben k nnen, dass  ein Antrag  nach  47 des  Verwaltungsgerichtsordnung  unzul ssig ist, wenn mit  
ihm Einwendungen  geltend  gemacht werden, die vom Antragsteller  im  Rahmen der Auslegung nicht 
oder versp tet geltend gemacht wurden, aber h tten geltend gemacht  werden  k nnen, durch  
Ver ffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt Der Kl tzer Winkel  am .  orts blich 
bekanntgemacht worden. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange und die Nach-
bargemeinden wurden benachrichtigt. 

 
14. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem   4a 

Abs. 3 i.V.m.  4 Abs. 2 BauGB erneut mit Schreiben vom ...................... zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 

 
15. Die Gemeindevertretung hat am .......... den 3. erneuten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36.1 mit 

Begr ndung inklusive Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
16. Der 3. erneute Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36.1, bestehend aus Teil A  Planzeichnung und Teil B 

 Text und den rtlichen Bauvorschriften sowie die Begr ndung inklusive Umweltbericht haben in der Zeit 
vom .. bis einschlie lich  w hrend der angegebenen Zeiten nach  4a Abs. 3 i.V.m. 
 3 Abs. 2 BauGB ffentlich ausgelegen. Die ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verf gbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen 
w hrend der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden k nnen, dass nicht 
fristgem  abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber den Bauleitplan unber cksichtigt 
bleiben k nnen, durch Ver ffentlichung in der Ostseezeitung  am .  sowie im Internet orts blich 
bekanntgemacht worden. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange und die Nachbar-
gemeinden wurden benachrichtigt. 

 
17. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem   4a 

Abs. 3 i.V.m.  4 Abs. 2 BauGB erneut mit Schreiben vom ............... zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 

 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   B rgermeister 
 
 
18. Der katasterm ige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes am .....................  wird als richtig 

dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass 
eine Pr fung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Pr sentationsausgabe) 
erfolgte. Regressanspr che k nnen hieraus nicht abgeleitet werden.  

 
    .. ,den..........................                                              ...................................... 
                                                                                                              (Stempel)                Unterschrift 
 
 
19. Die Gemeindevertretung hat die fristgem  abgegebenen Stellungnahmen der ffentlichkeit, der 

ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am 
...........................  gepr ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
20. Der Bebauungsplan Nr. 36.1, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den 

rtlichen Bauvorschriften, wurde am ................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. 
Die Begr ndung zum Bebauungsplan Nr. 36.1 wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 
......................... gebilligt. 

 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   B rgermeister 
 
 
21.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und den 

rtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt. 
 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   B rgermeister 
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      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   B rgermeister 
 
 
22.  Der Beschluss ber die Satzung und ber die rtlichen Bauvorschriften sowie die Internetadresse und die 

Stelle, bei der der Plan mit Begr ndung und zusammenfassender Erkl rung auf Dauer w hrend der 
ffnungszeiten f r den Publikumsverkehr eingesehen werden kann und ber den Inhalt Auskunft zu 

erhalten ist, sind durch Ver ffentlichung in  am ................................ orts-
blich bekanntgemacht worden.  

       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von M ngeln der Abw gung sowie die Rechtsfolgen (  215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf 
F lligkeiten und Erl schen von Entsch digungsanspr chen (  44 BauGB) und auf die Bestimmungen des 
 5 Abs. 5 Kommunalverfassung f r das Land M-V (KV M-V) hingewiesen worden.    

      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                    
 

 
SATZUNG 
DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN BER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 36.1 
F R DAS GEBIET WESTLICHER ORTSEINGANG ZWISCHEN WICHMANNSDORF 
UND SPORT- UND FREIZEITANLAGE  
GEM   10 BauGB I. VERB. MIT  86 LBauO M-V 

Aufgrund des  10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt ge ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) sowie nach 

 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 
2015, S. 344), zuletzt ge ndert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom . folgende 
Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 36.1 f r das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf 
und Sport- und Freizeitanlage, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und den 

rtlichen Bauvorschriften, erlassen.  
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Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf - 23. Februar 2023 1

TEIL B - TEXT
.1 der Gemeinde Ostseebad 

Boltenhagen
und Sport- und Freizeitanlage

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

SO1 - Sonstiges Sondergebiet touristische Infrastruktur

1. Das sonstige Sondergebiet touristische Infrastruktur dient der Unterbringung von 
touristischen Infrastruktureinrichtungen, Schank- und Speisewirtschaften und 

-Verkehrs.

2. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO1 sind folgende 

- Touristische Informations- und Serviceeinrichtungen (z. B. Fahrradverleih, 
Ferienwohnungen-Vermieterservice, Busshuttle- etc.),

- Schank- und Speisewirtschaften,
-

touristische Zwecke, die der touristischen Infrastruktur dienen und ihr 
untergeordnet sind.

3. Ausnahmsweise kann eine Betriebswohnung Nr. 1 BauNVO 
zugelassen werden.

2.

2.1 Die festgesetzte maximal

2.2
Tra bestimmt.
Als unterer 
Gebiet SO1

Als unterer zung der H
festgesetzte 

Teil A.
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Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf - 23. Februar 2023 2

Es werden folgende obere Bezugspunkte festgelegt:
d mit der 

)
it der 

eingedeckte Dach.
tzten maximalen Oberkante des s durch 

wenn das Orts-

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
BauGB)

3.1 Im Gebiet SO1

gilt die offene Bauweise.

3.2 Elemente der Gartenkunst sind im Gebiet SO1

4.

4.1 In dem festgesetzten Gebiet SO1 sind Nebenanlagen im Sinne des 
Abs. 5 Satz 1 

BauNVO).

4.2 Innerhalb des festgesetzten Gebietes SO1 sind 
.

5.

immung "Feuerwehr" dient der 

- Fahrzeughalle,
- -, Bereitschafts-,

-
- -

unteren Bezugspunkt,
-

-
- Alarm-, Betriebs-
-
- Nebenanlagen und 
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Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf - 23. Februar 2023 4

II.
-V)

1.

1.1 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

1.2

2.

2.1 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

-
-

2.2 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

3. Fassaden

3.1 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
sind di
- Glatt- oder Feinputz
- Sichtmauerwerk 
- Beton
- Glas/ Metall
-

, 

geschliffene Steinverkleidungen, Verschindelungen. Ebenso sind Fassaden in Holz-
Block-

3.2 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

- au, beige mit einem Hellbezugswert 
80 %

-

- Ziegel in ziegelroter bis rotbrauner Farbe.
- g
- g
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Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf - 23. Februar 2023 5

4.

Photovoltaik- uden (auf 

5. Einfriedungen

5.1 Einfriedungen innerhalb des festgesetzten Sondergebietes
"Zum Sportplatz"

5.2 von 
maximal 1,20

5.3 Die Verwendung von Sichtschutzelementen als Grundst

6. Werbeanlagen

6.1 angebrachte oder in dessen Umgebung aufgestellte 

6.2 An folgenden Anbringungs-
-
- an Einfriedungen.

6.3 geschossbereich und im 

6.4 Die Bemalung von Fassaden zu Werbezwecken ist nur ausnahmsweise .

6.5 Flachwerbeanlagen als Tafeln ode von max. 1,50 m

senkrecht zur Fassade oder bei nicht parallel zur Fassade angebrachten 
s Leuchtkastens).

6.6 - oder dreidimensionale 
,00 m

Fla

werden.

6.7
Werbeanlagen, Hinterleuchtungen oder andere Lichtquellen zur Beleuchtung von 

ausgeschlossen sind sowie eine Blendung von Passanten und Verkehrsteilnehmern 
werbung, wie zum Beispiel die 

einen dem Untergrund entsprechenden Farbanstrich erhalten. 
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6.8
Auslegers ist auf 0,80

,00 m auskragen. Die Tiefe des Auslegers darf senkrecht zur 
stens 0,25 m betragen.

6.9

n und 

Wochen zugelassen werden.

6.10 Freistehende Werbeanlagen oder dreidimensionale Werbeanlagen in kubischer Form 
,00 m und 

6.11

von 3,00 m und eine Breite/ Tiefe bzw. einen Durchmesser von 1,20 m nicht 

6.12 tsetzungen II./ 6.10 und 6.11 hinaus sind 

6.13 Nicht amtliche Hinweissch
eingehalten werden.

7. Warenautomaten

8.

8.1 Oberirdische Gas- und

8.2 Oberirdische Gas-
der einer Holzverkleidung 

versehen ist.

8.3

8.4

9. Ordnungswidrigkeiten

handelt ordnungswidrig -V und kann mit 
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III.
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT
( 1a Abs. 3 15, 20 und Nr. 25a) und b)  

1.
9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

 
Die private mit der 

III.3 zu entwickeln.

2. Anpflanzungen und Erhaltungen 
Bepflanzungen

und Nr. 25b BauGB)

2.1 Pflanzliste
Feldahorn (Acer campestre),

-Birke (Betula pendula)
Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).

Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Eingriff
Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata),
Hasel (Corylus avellana), 
Schlehe (Prunus spinosa), 
Kreuzdorn (Rhamnus catharticus)
Hunds-Rose (Rosa canina).

2.2 haft zu erhalten und bei Abgang 

3. zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft
(

3.1 Die a
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist als dreireihige, 

anzulegen und dauerhaft zu
einem Pflanzabstand von 1,0 m und einem Reihenabstand von 1,5 m anzupflanzen.

Baum mit 12-14 cm Stammumfang
innerhalb der mittleren Pflanzreihe zu pfl

heimische und 
standortgerechte Baum- und Straucharten entsprechend der textlichen Festsetzung
III.2.1 zu verwenden.
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3.2

- Ausrichtung der Beleuchtung von oben nach unten mit Ausrichtung auf das zu 
beleuchtende Objekt. Einsatz von voll abgeschirmten Leuchten, die im 
installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen. 

- LED-Leuchtmittel mit bernsteinfarbenem Licht mit einer Farbtemperatur von 1800 
bis 2200 Kelvin oder mit

atur < 2700 Kelvin.
- - und UV-Bereich).
- Kein Einsatz von Lampen mit einer Farbtemperatur > 2700 Kelvin.

- n von 

- Beleuchtungs- inklusive Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht 

IV.

1. Bodendenkmale, Bau- und Kunstdenkmale

liegenden 
Bebauungsplanes ein Bodendenkmal (Bodendenkmal Wichmannsdorf, Fundplatz 1, 

bekannt, 

B nachrichtlich

2012) 
-V

genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte 
Bergung und Dokumentation dieses Bodendenkmales sichergestellt wird. Alle durch 

6 Abs. 5 DSchG M-

Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu 
erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden.
Den Anhaltspunkten, dass kein Bodendenkmal beachtlich ist, wird nachgegangen.  

-V. In diesem Fall ist die untere 
zu benachrichtigen. Der Fund und die 

Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 

Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

V. HINWEISE

1. Munitionsfunde

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Hinw
vorhanden.

24 von 129 in Zusammenstellung



25 von 129 in Zusammenstellung



26 von 129 in Zusammenstellung



Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf - 23. Februar 2023 11

anzuzeigen. 

10. Belange der Bundeswehr

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Interessengebietes der 
Verteidigungsanlage Elmenhorst.

Bundeswehr als nicht betroffen. 

11. - und Schifffahrtsverwaltung

S. 962) .
3901) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen 

oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen 

Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete 
tbar sein. 

- und 
Schifffahrtsamt zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 

12.
Bebauungsplanes Nr. 19 "Baltic-Quartier Ostseeallee 34/36" (ehemalige 

Parkplatzes am Reitstall der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

12.1 ung

Bebauungsplanes Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen innerhalb der 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft umzusetzen. Eine 3-

einem Stammumfang von mindestens 16 bis 18 c

Feld-Ahorn (Acer campestre),
-Birke (Betula pendula),

Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).
Die Festlegungen sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes Nr. 36.1 III. 2 sowie 3. 

12.2
11 Ausgleichspflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen,

von Natur und Landschaft umzusetzen. Eine 3-
r die Anpflanzungen sind heimische und standortgerechte 

27 von 129 in Zusammenstellung



Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf - 23. Februar 2023 12

Feld-Ahorn (Acer campestre),
-Birke (Betula pendula),

Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).
Die Festlegungen sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes Nr. 36.1 III. 2 sowie 3.

______________________________

1   DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau Teil 1: Mindestanforderungen" ist bei der 
Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. 
Winkel eingesehen werden.

2   DIN 4109-2:2018-01 "Schallschutz im Hochbau Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie kann 
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Geltungsbereich des
Bebauungsplanes

Nr. 36.2 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes 

Nr. 36.1 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

3. ERNEUTER  ENTWURF

ZUR SATZUNG DER GEMEINDE
OSTSEEBAD BOLTENHAGEN

zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage

Quelle: www.gaia-mv.de

 OSTSEEBAD 
 BOLTENHAGEN 
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Teil 1

1. Allgemeines

1.1 Anlass der Planung

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beabsichtigt die westliche 
Ortseingangssituation parallel zur Bearbeitung des Verkehrskonzeptes neu zu 

-ordnerischen Gesichtspunkten 

aus Richtung z soll aufgewertet werden. Eine Empfangssituation soll 

Ortsteils Wichmannsdorf von der verbessert werden. Ebenso soll 
die Knotenpunktsituation in Richtung Sport- und Freizeitanlage verbessert 
werden. Die Ausgestaltung eines Kreisverkehrs ist als planerisches Ziel 
vorgesehen. Der Kreisverkehr soll durch bauliche Anlagen, die im 
Zusammenhang mit der verbesserten infrastrukturellen Ausstattung im 

-Verkehr und verbesserte Busanbindungen 

Nr. - und Freizeitanlage. 
Die in dem Bebauungsplan Nr. 31 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

Somit geht die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36.1
des westlichen Teils des Bebauungsplanes Nr. 31 einher. 

in Aufstellung befindlichen
-Verkehr geschaffen 

werden. Im Rahmen der Untersuchungen des Verkehrskonzeptes soll auch die 
Ortseing - somit die 

as Ostseebad - betrachtet werden. 
bestimmt, den 

Feuerwehrstandort umzuverlagern und innerhalb des Plangebiets die 

Feuerwehrstandortes zu schaffen. 

1.2 Teilung des Plangeltungsbereiches

Boltenhagen ist die Schaffung der planungs
"Zum Sportplatz"

in Verbindung mit dem Shuttle-Verkehr im Ostseebad Boltenhagen. Damit eng 
verbunden ist die verkehrliche Entlastung der Ortslagen des Ostseebades, 

erreichen ist. Somit wurde der als Bebauungsplan Nr. 36 im 
Aufstellungsverfahren befindliche Bebauungsplan geteilt.
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Die Teilung des bisherigen Geltungsbereiches erfolgte
Die 

Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat in ihrer Sitzung 

e in 
diesem Zusammenhang die Teilung des Plangeltungsbereiches in den 

erfolgt in separaten Planverfahren. 

planungsrechtlichen Grundlagen als Bas
"Zum Sportplatz" in Verbindung mit dem Shuttle-

Verkehr im O
Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr. setzungen 
sollen mit dem Bebauungsplan Nr. 36.1 realisiert werden. 

In Folge der Teilung des Bebauungsplanes wurde es notwendig, die Verfahren 

Beteiligungsverfahren mit dem 2. Erneuten Entwurf / Planungsstand vom 
03.

nunmehr mit dem 3. Erneuten Entwurf.

Die Umweltbelange werden mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 36.1 mit 
dem Fokus auf diesen Geltungsbereich betrachtet. Der Bebauungsplan Nr. 36.2 
wird in einem gesonderten Planaufstellungsverfahren verfolgt.
Die Anforderungen an die Ausgleichs-

gesichert. 

1.3 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat auf ihrer 

Nr.
Sport- und Freizeitanlage gefasst. 

Der Geltungsbereich wurde wie folgt begrenzt:
- im Nordosten: Friedrich-Engels-

- im Osten:
durch die Sportanlage,

- durch landwirtschaftlich
- im Nordwesten:
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D
entnehmen:

Abb. 1: Abgrenzung Plangeltungsbereich Bebauungsplan Nr. 36, Stand: Aufstellungsbeschluss

Die Teilung des Plangeltungsbereiches erfolgte in den Bebauungsplan Nr. 36.1 
und in den Bebauungsplan Nr. 36.2. Die Planverfahren werden mit 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 36.1 wird wie folgt begrenzt:
- im Nordosten: 

- im Osten: durch die Sportanlage,
-
- im Nordwesten: dur

Die Geltungsbereichsgrenzen des Bebauungsplanes Nr. 36.1 sind dem 

nachrichtliche Darstellung des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Nr. 36.2.
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Abb. 2: Abgrenzung Plangeltungsbereich Bebauungsplan Nr. 36.1 und Nr. 36.2 (Stand: 3. 
Erneuter Entwurf)

1.4

Standort
Freiwillige Feuerwehr am "Weidenstieg/ Ecke Rudolf-Breitscheid- . Der 

Anforderungen nicht ausreichend, so dass die Gemeinde entschieden hat, den 
Standort zu verlagern.
Eine Standortbewertung1 mit unterschiedlichen Bewertungskriterien wurde 

Standorte (Standort "I Ost" 
westlich der Sport- und Freizeitanlage) wurden hier bewertet. 

Der Standort "II West westlich der Sport- und Freizeitanlage" hat sich als am 

n der 

Favorisiert wurde in dem Konzept der Standort innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36.1. Es handelt sich um den 

u s SO2-
Gebietes

rde der Empfehlung der o.g. 
Standortbewertung gefolgt und

       

1 Neubau eines Feuerwehrhauses Ostseebad Boltenhagen Standortbewertung "Zum 
Sportplatz", BauTec Bauplanung und Beratung GmbH, Burbach, vom 23.11.2020
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Anspruch genommen. Dies hat
festgesetzten Parkplatzes/ Parkdecks. Zu Ungunsten des Parkplatzes bzw. der 

und weiterhin des SO 1 wu

Plangebiet nicht weiterverfolgt wird, ist anderweitig im Gemeindegebiet eine 

Die Gemeindevertretung hat am 24. Februar 2022 den Grundsatzbeschluss 
gefasst.

der "Standortbewertung zum Sportplatz" im Zusammenhang mit dem geplanten 
Neubau eines Feuerwehrhauses in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird 
im Geltungsbereich des Bebauungspl

SO 2-

1.5 Kartengrundlage

der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen wurden folgende Kartengrundlagen genutzt:
- Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg, 

Rostocker Str. 76, 23970 Wismar, vom 06.02.2012, mit Lagebezug S42/83 

- hlen, Karl-Marx-Str. 7-
-

angegeben,

1.6 Bestandteile des Bebauungsplanes

Der 3. Erneute E .1 der 
Gemeinde Ostseebad Boltenha
zwischen Wichmannsdorf und Sport-und Freizeitanlage 
besteht aus:
- Planzeichnung - 500 mit der Planz

und
- Textliche Festsetzungen im Text - Teil B - n
- sowie der 

1.7 Quellenverzeichnis

Bebauungsplan Nr. 36.1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen liegen 
folgende Unterlagen zugrunde:

- Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern vom 27. Mai 
2016.

- Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 
vom 31. August 2011.

- Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommerns von 2005.
- Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg von 2007.
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- Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) auf Grundlage einer 
, erstellt vom , Theodor-

- , , vom 07. Januar 2023.
- Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 

Co.KG, Hamburg, 06.01.2023,
-

Nr. 38 im Ostseebad Boltenhagen, LOGOS Ingenieur- und
Planungsgesellschaft mbH, Rostock, vom 20.02.2023,

- -Plan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, 

m
07.10.2023,

- Neubau eines Feuerwehrhauses Ostseebad Boltenhagen 
Standortbewertung "Zum Sportplatz", BauTec Bauplanung und Beratung 
GmbH, Burbach, vom 23.11.2020,

- Projektplanung zur Feuerwehr, BauTec Bauplanung und Beratung GmbH, 
Burbach, Planungss
Planungsbeteiligten).

Es sind folgende Gutachten, die den o.g. Gutachten als Quelle bzw. als 

-
Amphibien und Reptilien - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag", erstellt vom 

, v. 24.07.2013,
-

Gemeinde Osts
zwischen Wichmannsdorf und Sport-/ Freizeitanlage" (Gutachten Nr. 13-07-

- v. 
29.07.2013,

- "Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
westlicher 

Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport-/Freizeitanlage, Gutachten 
Nr. 14-01-6, -07-6 vom 29.07.2013), 

- , v. 
28.01.2014.

1.8 Rechtsgrundlagen

, nunmehr Nr.
36.1 stlicher 
Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport-und Freizeitanlage werden 
folgende Rechtsgrundlagen zugrunde gelegt:

- Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl.

2023 I Nr. 6).
-

(Baunutzungsverordnung BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes 
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vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) .
-

Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 

Oktober 2015 (GVOBl. M-
vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033).

- -Vorpommern (KV M-V)

Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467).

insbesondere das Baugesetzbuch sowie die Baunutzungsverordnung novelliert. 

eingeleitet wurde, inde Ostseebad Boltenhagen das 

BauNVO fort.

Aufstellung d
den Bebauungsplan Nr. 36.1 insbesondere folgende Rechtsgrundlagen 
beachtlich:

-
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I Nr. 51, S. 2542), zuletzt 

el 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I. S. 1362).
- NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 

(GVOBl. M-V S. 
Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221, 228).
- Wasserhaushaltsgesetz vom 31.Juli 2009 (BGBl. I. S. 2585), zuletzt 

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. 
November 1992 (GVOBl. M-
Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 866).

- Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE), 
-

Vorpommern.
- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) vom 06.Januar 1998 (GVOBl. M-V

2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392).
- Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl.
Gesetzes vom 08. April 2019 (BGBl. I S. 432).

1.9

der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen.
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eebad 

geschlossen; der Vollzug (Teilung) steht noch aus. 

die 

2. bergeordnete Planungen

2.1 Landesraumentwicklungsprogramm M-V

Das aktuelle Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
(LEP M-V) trat im Sommer 2016 in Kraft (LEP 2016 vom 27.05.2016, GVOBl. 
M-V Nr. 11, vom 8.6.2016, S 322-
Raumordnung und Landesplanung, die das ganze Land sowie auch das 

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom 27. Mai 
2016
getroffen:
-

-
- Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist im Nahbereich dem zentralen Ort 

-

-
Vorbehaltsg

-

- Die Ostsee vor Boltenhagen ist als marines Vorbehaltsgebiet Fischerei 
ausgewiesen.

Auf 
und Landschaftspflege dargestellt.

2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg

-V die Zi
Landesplanung.

den Bereich der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen getroffen:
- Oberzentrum ist die Landeshauptstadt Schwerin.
- Mittelzentrum ist die Hansestadt Wismar.
-

Boltenhagen ist zu festigen und zu vertiefen.
-
-
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- Der Hauptort der Gemeinde wird als Siedlungsschwerpunkt dargestellt.
-

tor zu entwickeln. Die touristischen Angebote sollen 
gesichert bzw. bedarfsgerecht erweitert und qualitativ verbessert werden. 

ausgebaut werden.
- Die Gemeinde ist als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt.
- Teile der Gemeinde sind als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und 

Landschaftspflege dargestellt.
- - und 

Hochwasserschutz dargestellt.
- -

- Die weitere Ortsanbindung Eulenkrug -

-
-Ausbau).

Abb. 3: Auszug aus dem RREP WM 2011

Die derzeit in Aufstellung befindlichen Teilfortschreibungen des RREP WM 
2011 beziehen sich auf das Kapitel Energie und auf das Kapitel 
Siedlungsentwicklung.
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wurde am 
Planverfahren beteiligt. 

Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg die landesplanerischen 
Hinweise mit. Die landesplanerische Stellungnahme ist im Rahmen der 

einzuholen.

seiner Stellungnahme vom 07. November 2012 mit: "Die Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen befindet sich im Norden der Planungsregion Westmecklenburg. 

Wirtschaftsbasis, im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, im 
Tourismusschwerpunktraum und teilweise im Vorbehalts- bzw. Vorranggebiet 
Naturschutz und Landschaftspflege." Weiterhin wird mitgeteilt: "Mit der 
Umsetzung der vorliegenden Planung ist es der Gemeinde Ostseebad 

d
gestalterisch aufzuwerten. Die Einrichtung eines Empfangszentrums mit 

leistet die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen einen Beitrag, den Tourismus als 

eines Shuttle-
Verkehrs kann eine Verkehrsberuhigung innerorts erzielt und somit die 

und 6.4.1 (1) RREP WM)."

Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg blieb mit seiner 
Stellungnahme vom 04. Oktober 2013 bei der raumordnerischen Bewertung wie 
mit der Stellungnahme zum Vorentwurf (sh. vorhergehend). Eine andere 
raumordnerische Bewertung ergab sich auch nicht im Rahmen der Beteiligung 
zum erneuten Entwurf. Raumordnerische Belange stehen der Planung nicht 
entgegen.

Landesplanung Westmecklenburg vom 27. April 2017 zum 2. Erneuten Entwurf 

der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 

2.3 Gutachterliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

zuletzt im Jahr 2003 durch das damalige Umweltministerium fortgeschrieben. In 

Bereiche folgende Aussagen getroffen:
- bietes befindet sich Nahrungsgebiet rastender 

Rastgebieten verschiedener Klassen beschrieben (Karte Ia)
- bei der Analyse und Bewertung des Lebensraumpotentials auf der 

des Plangebietes eine hohe bis sehr hohe Bedeutung und den Bereichen 
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westlich des Plangebietes eine mittlere bis hohe Bedeutung zu geordnet 
(Karte Ib)

- im Plangebiet herrschen Lehme/ Tiefenlehme vor (Karte II) 
- in Bezug auf die Analyse und Bedeutung des Landschaftsbildpotentials 

westliche gelegene Bereiche werden mit mittel bis hoch eingestuft (Karte IV)
-

Erholungsvorsorge dargestellt (Karte VI):
o Raum mit aktuelle starker Inanspruchnahme von Natur und Landschaft 

durch die Erholungsnutzung (Schwerpunkt- und Ordnungsbereich)
o Ort des Kultur- - und Erholungsort
o

-

verzeichnet (Textkarte 3)
- -Gebiete (SPA und 

FFH) dargestellt (Textkarte 4a)
- -, Wald-

(Textkarten 5a und 5b)
- das Plangebiet ist in Bezug auf unzerschnittene

der Kategorie Zerschneidungsachsen, Siedlungen zuzuordnen (Textkarte 
7a)

2.4 Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg

Der Gutachterliche Landschaftsrahmensplan Westmecklenburg (Erste 
Fortschreibung April 2007) trifft f
zusammenfassend u.a. folgende Aussagen:
- das Plangebiet ist der Landschaftszone 1-

10 -
Winkel zuzuordnen (Karte 1)

-

- di
verzeichnet (Karte 4)

- - und 

eit (Karte 6)
-

-

- Kommunale Landschaftsplanung (Karte 12): 
o

o Landschaftsplan (Stand: 2008)
- das Plangebiet ist als Bereich mit herausragender Bedeutung Bereiche mit 

Landschaft dargestellt (Karte 13)
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- den Gemeinbedarf Feuerwehr sowie am bisherigen Standort 

-
Nr. 3 BauGB.

-
- und Radweg dargestellt.   

e. 

Das wird 

Nr. 36.1 .

Bebauungsplan N s dem 
F

2.6 Landschaftsplan

3. Darstellung des Bestandes und der Planungsziele

3.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

, hat die 
Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 31 aufgestellt. Hiermit wurde die 

rt- und Freizeitanlage mit 
im 

Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 36 folgende 
Festsetzungen getroffen:

-

-

sonstiges Sondergebiet Sport/ Freizeit und 

-

Die Umsetzung der Vorhaben im Bebauungsplan Nr. 31 erfolgte bislang 
gr t
Vereinshaus errichtet.

derzeit die Grundlage 
anungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben in diesem Bereich.

ebung befinden sich 
- Ortslage Wichmannsdorf mit 

Wohnbebauung (Allgemeine Wohngebiete 

,
- Wohnbebauung Friedrich-Engels- ,
- des Plangebietes: Sport- und Freizeitanlage,
-
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Abb. 4: Luftbild mit Plangeltungsbereichen Quelle: www.gaia-
mv.de, 2022-05)

3.2 Ziele und Zwecke der Planung

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat die Ziele und Zwecke der Planung 
im Zuge des Aufstellungsbeschl 36 am 
23.05.2012 definiert und formuliert.
Die Planungsziele bestanden in Folgendem:
-

- Gestaltung einer Ortseingangssituation.
-

der technischen Bemessung. 
- Reduzierung der G

- Gestaltung eines Empfangszentrums am Ortseingang mit Information zum 
Kurort.

- -
ruhenden Verkehr. 

- - und Freizeitanlage.
-

-

- Die planungsrechtliche Vorbereitung zur Errichtung einer Diskothek ist nicht 
das Planungsziel der Gemeinde.

(Bebauungsplan Nr. 36.1 und Nr. 36.2). Die Aufstellungsverfahren werden 

Im weiteren Fortgang hat die Gemeinde d

dass hier der Standort der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht werden soll; 
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- und Spielanlagen wird im 
Plangebiet nicht weiterverfolgt.

Bei der Planung werden die gesamtheitlichen Anforderungen des Ostseebades 
Boltenhagen an eine Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung und 
insbesondere der verkehrlichen Situation
in Aufstellung befindlichen Verkehrskonzeptes werden bei der Aufstellung des 
Bebauungsplane

Besonders wichtig ist
e Realisierung der saisonalen 

"Zum Sportplatz" in Verbindung mit dem Shuttle-
Verkehr im Ostseebad Boltenhagen. Damit eng verbunden ist die verkehrliche 
Entlastung der Ortslagen des Ostseebades, insbesondere der Ostseeallee, 
we Ein weiteres wichtiges 
Planungsziel ist aufgrund der notwendigen Standortverlagerung der Freiwilligen 

an den Standort im Plangebi
hinzugekommen. 
Zur Umsetzung der gemeindlichen Zielsetzungen erfolgte die Teilung des 
Plangeltungsbereiches und das Planverfahren wird mit 
Plangeltungsbereich als Bebauungsplanes Nr. 36.1 

separaten Verfahren umgesetzt.

weiterhin Zielsetzung der Gemeinde. Mit de

hat die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen auf ihrer Sitzung am 13.03.2014 den 

Ortsdurchfahrt wurde am 15. April 2014 gestellt. Die Vereinbarung vom 

11.06.2014 zugestellt. Die Vereinbarung liegt entsprechend vor. Am 9. Februar 

mitgeteilt,
im Ministerium liegen. Der Zeitpunkt der Umstufung, 01.07.2015 oder 

davon auszugehen, dass eine Umstufung erfolgt und aussichtsreich ist. 

Antragsverfahren soll vor Satzungsbeschluss beendet werden.

3.3

Mit Grund und Boden soll sparsam un

notwendigen Umfang genutzt werden. 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 36.1 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen wird die Umnutzung von landwirtschaf

planungsrechtlich vorbereitet.
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Diese Entwicklung entspricht nicht den Zielsetzungen des Gesetzgebers in 
die 

in 
Anspruch genommen werden, da hier eine der beiden Hauptverkehrsachsen, 

ebad Boltenhagen erreichbar ist, in den Ort hinein- bzw. aus 
dem Ort hinaus
"erreichen" Sportplatz" zwischen der 
Sportanlage und dem Ortsteil Wichmannsdorf die besten Voraussetzungen. 
Gleichzeitig besteht das Ziel der Gemeinde, die Ortseingangssituation 
attraktiver zu gestalten und eine Beruhigung des Kfz-Verkehrs zu erwirken.
Somit wird als neue Abgrenzung des Siedlungsrandes eine Linie von der 

Wichmannsdorf aufgegriffen. 

en; ebenso keine geeigneten 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 36 bzw. 
nunmehr Nr. 36.1

des 
Baugesetzbuches (BauGB). Hiermit werden auch die Landwirte erreicht. 

4. Inhalt des Bebauungsplanes

4.1 Art der baulichen Nutzung

SO 1 - Sonstiges Sondergebiet touristische Infrastruktur
Die geplante Nutzung unterscheidet sich wesentlich von den in den 
Baugebieten -

mit der Zweckbestimmung touristische Infrastruktur.

"SO1 - 2 BauNVO)

1. Das sonstige Sondergebiet touristische Infrastruktur dient der Unterbringung 
von touristischen Infrastruktureinrichtungen, Schank- und 

Shuttle-Verkehrs.

2. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO1 sind 
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- Touristische Informations- und Serviceeinrichtungen (z. B. 
Fahrradverleih, Ferienwohnungen-Vermieterservice, Busshuttle-

- Schank- und Speisewirtschaften,
- Anlage

sonstige touristische Zwecke, die der touristischen Infrastruktur dienen 
und ihr untergeordnet sind.

3.
BauNVO zugelasse

Die Festsetzung soll sicherstellen, dass am Ortseingangsbereich vom 
Ostseebad Boltenhagen ein Welcome -
errichtet werden kann, Informations- und 
Serviceeinrichtungen untergebracht sind. Ziel ist es, Nutzungen der 
touristischen Information und Serviceeinrichtungen am Ortseingang des 
Ostseebades Boltenhagen zu etablieren, um eine Verkehrsberuhigung in der 
Ortslage sowie die Regelung und die Steuerung des Urlauber- und
Besucherverkehrs - und
Serviceeinrichtungen sollen dazu dienen, die Urlauber und Besucher zu 
empfangen und zu leiten. Insbesondere sollen die Tagestouristen die geplanten 

-Verkehrs nutzen.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

kann ausnahmsweise eine Betriebswohnung i. S. 
zugelassen werden. Das SO 1 ist als 1 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. .

Die planungsrechtliche Vorbereitung zur Errichtung einer Diskothek ist nicht das 
Planungsziel der Gemeinde.

SO 2 - Sonstiges Sondergebiet Sport- und Spielanlagen
hat die Gemeinde entschieden, dass das 

- und
Sportanlagen entf

.

en Indoor-Anlagen, die sportlichen und 
Freizeitzwecken und deren Verwaltung dienen (z. B. Kinderspielhaus, 

- - und 
nd 

-
sein. 

- und 
ngrenzenden Gebietes des Bebauungsplanes Nr. 31 zu 
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anstelle der Kreuzung ein Kreisverkehr geplant, der bereits mit der vorliegenden 

i dient der festgesetzte 
Teil A.

Die Festsetzungen werden getroffen, um Einfluss auf die Kubatur der 
Bebauung am Ortseingang des Ostseebades Boltenghagen zu nehmen und um 
sicherzustellen, dass das Orts- und Landschaftsbild gewahrt bleibt und keine 

Zu Beginn des Planverfahrens wurden 
unterschiedliche Variante vorgesehen, die unterschiedliche Festsetzungen zur 

enentwicklung verlangten: Steildach und Flachdach. Mit dem erneuten 
Entwurf hatte sich
gestalterischen Festsetzungen ausgesprochen. Somit ist die Steildachvariante 

entfallen.

Mit den 

werden. 
ist.

Ein bzw. 

- und

Sofern im Rahmen der Realisierung der Bebauung gestalterische Elemente, die 

beabsichtigt sind
Befreiungsantrag liegt beim 

Landkreis Nordwestmecklenburg im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen. 
erfolgt nicht.

4.3 , Bauweise
BauNVO)

Baugebiet 
SO

festgesetzt, so dass die bauordnungsrechtli

weitestgehend offen sein 

Durch die Festsetzung
Baugrenzen
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Plangebietes errichtet werden 
Gestaltung des Plangebietes genommen werden. 

lungsverfahrens wurde davon Abstand genommen, im
geplanten SO-

zugunsten einer 
festzusetzen. Hier wurde die Begrenzung der 

- wie sonst auch im vorliegenden Bebauungsplan - durch 
eine Baugrenze festgesetzt.

Weiterhin wurden im SO 1-Gebiet

Kreisverkehr hin zu erreichen.

"Elemente der Gartenkunst sind im SO-Gebi
"

Gestaltungselementen sicher zu stellen.

-Verkehr sind im SO-Gebiet 1 

sowohl innerhalb der Baugrenzen sowie ggf. auch 
. Die Gemeinde verzichtete mit dem erneuten Entwurf auf die vorher 

ahn/ Shuttle-Verkehr sind im 
SO-

max

erfolgt somit nicht mehr.

herzurichten. Da hier das Ziel besteht 
das Parken auf einer Ebene oder aber auch auf einer zweiten und ggf. dritten
Ebene (Pardeck) zuzulassen, wur
Parkdeck mit einer Baugrenze festgesetzt.

eindeutig bestimmbar ist. 
3. Erneuten Entwurf 2023 die Anp

uweise. Die Festsetzung wurde getroffen, damit ggf. 
die Baugrenze ausgenutzt werden kann. 

4.4

In dem festgesetzten SO-
BauNVO nur innerhal

direkten Ortseingangsbereich im SO-Gebiet 1.
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-Gebietes 1 sind 
ausreichend bemessen, um notwendige Nebenanlagen innerhalb der 

der festgesetzten sonstigen 
Sondergebiete
Bedarf innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete vorzusehen, z. B. 

Parken zur .

4.5

der dem Gemeinbedarf dienenden Anlagen und Einrichtungen; in der 
Feuerwehr. 

dem Ergebnis die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen an diesem 
Standort. 

Feuerwehr errichtet werden, so dass die Zweckbestimmung "Feuerwehr" 
festgesetzt wird. 

erden 
festgesetzt, 

4.6

In der Planzeichnung des Bebauungsplanes werden die Festsetzungen zu 
fen.

der 
ebunden wird. Der Kreisverkehr an der 

Ortseingangssituation soll dazu beitragen, dass die Ortseingangssituation 

wird.

- und Radwege werden nicht gesondert festgesetzt; sie sind 

Erfordernissen zu realisieren. Vorhandene Geh-/ Radwege sind mit der 
Dies wurde im Laufe des Verfahrens angepasst.

Die untere 
wies in ihrer Stellungnahme vom 12. November 2013 darauf hin, dass die 
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Kreisfahrbahn aus in die benachbarten Knotenpunktarme vermieden werden 

- und Ausfahrten zum Kreisverkehr
(erneuter Entwurf)

im Rahmen der Festsetzungen zu 
- wie noch mit dem Entwurf 

vorgesehen - sieht die Gemeinde ab. Nach wie vor sollen jedoch die G
am Ortseingang im Bebauungsplan Nr. 36.1 genutzt werden, um den 

-
Verkehr abzudecken.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen geht davon aus, dass durch die 
Ausbildung eines Kreisverkehrs im Verlauf der eine Reduzierung 
der Geschwindigkeiten erreicht wird.
Gesichtspunkte mit der Herstellung des Kreisverkehrs am Ortseingang 
verbunden. Der Ortseingang in das Ostseebad Boltenhagen wird f

Ortseingangssituation in den Fremdenverkehrsort Boltenhagen werden 
geschaffen. Mit dem beabsichtigten Welcome-Center handelt es sich 

auch die Anforderungen an den 

nd des 

Die Gemeinde hat unter Beachtung 

-Verkehrs 

Oktober 2022 entsprechend entnommen.

-MV durch die Gemeinde Ostseebad 
-facher Ausfertigung zur 

Erteilung der Fachgenehmigung vorzulegen sind. 

Es ist beachtlich, dass bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung M-V
-

festgesetzten Ortsdurchfahrten in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils 

zugrunde gelegt.   

9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36.1 wird

"Zum festgesetzt.

Bebauungsplanes Nr. 36.1). 
damaligen u

ca. 255 rkehr am 
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urden mit der 
10.

Die Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen hatte seinerzeit im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes 
Nr. 36 r

Auf der innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36.1 
verfolgt die 

Gemeinde das Ziel, das Parken auf einer Ebene oder auf mehreren Ebenen 
(Parkdeck) zuzulassen, sodass die Zweckbestimmung dem entsprechend als 
"Parkplatz/ Parkdeck" festgesetzt wird.

4.7
Umwelteinwirkungen

damit verbundenen Anforderungen zum 3. Erneuten Entwurf wurde die 
gutachterliche Betrachtung im Rahmen des Schallgutachtens neu 
vorgenommen. Die vorhergehenden Festsetzungen des 2. Erneuten Entwurfes 
besitzen keine Relevanz mehr; die Festsetzungen wurden mit dem 3. Erneuten 
Entwurf neu getroffen.
Mit dem 3. Erneuten Entwurf wurden auf der Grundlage des Schallgutachtens2

entsprechende Festsetzungen getroffen:
- von Wichmannsdorf:

Bundesimmissionsschutzgesetz (Schallschutz 

- Schallschutz von Wohn- 1 und 
Als Schutz vor 

, dass sie die 
Anforderungen an das gesamte bewertete Bau- - w,ges

-2: 2018-

09-1:20181 unter 

darin genannten Gleichung (6) Anforderungen an das gesamte bewertete 
Bau- - w,ges de

a ist in der Planurkunde durch Linien mit 

       

2 "Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36.1 der 
Gemeinde Boltenhagen", 
06.01.2023
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Nachweis im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens bzw. 
im Rahmen der Genehmigungsfreistellung. 

der vorliegenden Bauleitplanung zu 
beachten sind und keinen Eingang in die Festsetzungen gefunden haben, 
wurden unter "Hinweise" in den Teil B aufgenommen (sh. Punkt 13.7 dieser 

5.
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

1a Abs. 3 
b)

5.1

Zweckbestim

Die Festsetzung wird aus n Einbindung des 
Plangebietes in die Landschaft getroffen. Sie basiert

.
, so dass hier keine 

Festsetzung getroffen wurde.

5.2 rn und 
sonstigen Bepflanzungen

Pflanzliste:
Feldahorn (Acer campestre),

-Birke (Betula pendula)
Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).

Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)

Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata),
Hasel (Corylus avellana), 
Schlehe (Prunus spinosa), 
Kreuzdorn (Rhamnus catharticus)
Hunds-Rose (Rosa canina).
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geringer die Energieeffizienz. 
Viele Hersteller bieten Leuchten in der Sonderlichtfarbe "Amber" an 
(bernsteinfarbenes Licht mit einer Farbtemperatur von 1.800 K und Emissionen 
im Bereich zwischen 500 und 700 nm).

es sollten nur voll abgeschirmte Leuchten zum Einsatz kommen (0% upward 

die Au

Weitere Bedingungen, die den Betrieb der Beleuchtung betreffen (ohne 
bodenrechtliche Relevanz) sind nicht festsetzbar, sollten jedoch aus 

tet werden:
- Die Beleuchtung sollte nur so hell sein, wie es notwendig ist.
- Die Beleuchtung sollte nur so lange leuchten, wie es erforderlich ist.
- Die Beleuchtung sollte energiesparend, schadstofffrei /-arm und langlebig 

sein.
- Die Beleuchtung sollte auf das
- Sie ist nach dem aktuellen Stand der Technik zu errichten. 

einzusetzen. Abweichend sind die Anforderungen aufgrund anderer 

5.4
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 19 "Baltic-Quartier Ostseeallee
34/36" (ehemalige Kurverwaltung und ehemalige Gemeindeverwaltung) 

Ostseebad Boltenhagen

Bebauungsplanes Nr. 19 "Baltic-Quartier Ostseeallee 34/36" und werden wie 
folgt umgesetzt:

5.4.1 
Baumschutzsatzung
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen

Landschaft umzusetzen. Eine 3-
erechte 

Feld-Ahorn (Acer campestre),
-Birke (Betula pendula),

Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).
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Die Festlegungen sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen des 
vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 36.1 III. 2 sowie 3. 

5.4.2
von 11 Ausgleichspflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, innerhalb der 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft umzusetzen. Eine 3-

dreimal verpflanzt und mit einem Stammumfang von mindestens 16 bis 18 cm 

verwenden:
Feld-Ahorn (Acer campestre),

-Birke (Betula pendula),
Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).
Die Festlegungen sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen des 
vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 36.1 III. 2 sowie 3.

6.

Die Aufnahme von baugestalterischen
baulicher Anlagen erfolgt 86 
Abs. 1 LBauO M-V unter Beachtung ortsgestalterischer Anforderungen. Die 
Festsetzungen dienen der positiven Gestaltung des Ortsbildes und tragen der 
bedeutsamen Situation am Ortseingang Rechnung. 
Es werden Festsetzunge
-
-
- Fassaden
-
- Einfriedungen
- Werbeanlagen
- Warenautomaten
-

- Ordnungswidrigkeiten.

lagen
Festsetzungen vor. Sie wichen voneinander ab zu den Gliederungspunkten
-
-
- Dachaufbauten
- Dacheindeckungen
- Fassaden

traf strengere 
Vorgaben in Anlehnung an die traditionelle Bauweise der Strandvillen im 
Ortszentrum als die Variante 2. Mit der Variante 2 ist die Gestaltung der 

dass eine moderne Gestaltung zum Zuge 
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Variante 1

Abb. 5: Variante 1

Variante 2

Abb. 6: Variante 2
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Variante 3

Abb. 7: Variante 3

Variante 4

Abb. 8: Variante 4
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Es wurden unterschiedliche Kriterien betrachtet:

1. Verbesserung der Ortseingangssituation durch Reduzierung der 
Geschwindigkeit am Ortseingang.

2. Die verkehrliche Anbindung von Wichmannsdorf soll verbessert werden. 
Die Variante 4 ist am ehesten geeignet, die Ortslage Wichmannsdorf an 

3.
beabsichtigte Verkehrskonzept mit der Entwicklung des Kreisverkehrs. Die 

die vorhandene Zufahrt zum Sportplatz zu. Die Varianten 1 bis 3 lassen die 

Zufahrt zu. Dabei unterscheiden sich die Varianten in der Form der 
Anbindung an den Kreisverkehr. Auf eine weitere Bewertung wird 
verzichtet.

4. Die Kreisverkehrsvarianten wurden in Bezug auf die Achse der L03 

chse nicht 

eine weitere Verkehrsberuhigung betrachtet.

5. Bewertung der Einordnung eines Welcome-Centers an den Kreisverkehr. 

Die Variante 4 ist durch die symmetrische Ausbildung des Kreisverkehrs am 
ehesten geeignet, ein Welcome-

Variante 4

Welcome-Centers bzw. des 

geregelt werden.

Variante 1
In Variante 1 ist das Welcome-Center symmetrisch zur Zufahrt zum Sportplatz 
angeordnet. Neben dem Welcome-
typischer Ausbildung vorgesehen. Am Ortseingang Bepflanzungen mit Kiefern 

-Engels-
tung des Walles entlang 
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Strukturkonzept 1

Abb. 9: Strukturkonzept 1
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Variante 2

entwickelt werden. Zwischen dem Welcome-Center und dem Wall sollte eine 

Strukturkonzept 2

Abb. 10: Strukturkonzept 2
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Variante 3

befindlichen Bebauungsplanes. Ansonsten bleibt die Struktur wie in Variante 2. 
Der Spielplatz wird kleiner. Bei einer Umsetzung dieses Gesamtkonzeptes 

von einem Wall, der weich nach Norden hin auszuformen is
werden. 

Strukturkonzept 3

Abb. 11: Strukturkonzept 3

69 von 129 in Zusammenstellung



Sa
das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage 

Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf 23. Februar 2023 41

Variante 4

Strukturkonzept 4

Abb. 12: Strukturkonzept 4
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Variante 5

Sofern eine andere Variante des Kreisverkehrs 

Verkehrsachse in Richtung der Ortslage betont werden.

Strukturkonzept 5

Abb. 13: Strukturkonzept 5

Dabei wurde von den Varianten 1 bis 4 jeweils eine unterschiedliche 

in der beabsichtigten Form und 
Ausgestaltung einer Ortseingangssituation nicht geeignet.

u

im Rahmen des Vorentwurfes des Bebauungsplanes getroffen.
Diese Festsetzungen wurden mit dem Entwurf des Bebauungsplanes 
weiterentwickelt. Im Zuge der Abstimmung der vorhabenkonkreten Planung des 

teilte in ihrer Stellungnahme vom 12. November 2013 mit, dass der 
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zugestimmt wird. Ein Hinweis bestand in der Beachtung der Vorzugsvariante 4; 
dies hat die Gemeinde beachtet. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass 
sofern im weiteren Verfahren kein Kreisverkehr hergestellt werden kann, 
Untersuchungen zum Ausbau des Kreuzungspunktes mit Lichtsignalanlage 
vorzunehmen ist. Entsprechende Untersuchungen zur Ausbildung des 

gsunterlage ... " wurden die 

Die Polizeiinspektion Wismar hat in ihrer Stellungnahme vom 15. Oktober 2013 
mitgeteilt, dass aus polizeilicher Sicht Bedenken gegen den Entwurf bestehen. 

ausg

Kreisverkehrs3 wurde i

(Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf) zugrunde gelegt.

8. Immissions- und Klimaschutz

8.1 Immissionsschutz

Schallimmissionen
In Vorbereitung des 3. Erneuten Entwurfes hat sich die Gemeinde erneut mit 

4.

Die nachfolgenden Darlegungen nehmen Bezug auf die "Schalltechnische 

Neugestaltung der Ortseingangssituation mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 36.1, die die Entwicklung des Sondergebietes 
"Touristische Infrastruktur", eines Parkplatzes/ Parkdecks, die Ansiedlung der 
Freiwilligen Feuerwehr sowie die Neuerrichtung eines Kreisverkehrs anstelle 

       

3 -Plan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Genehmigungsplanung 

22.06.2022, aktualisiert am 07.10.2023
4 Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36.1 der 

06.01.2023
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beinhaltet. 

-Ing. Volker 
Ziegler ein Gutachten (Nr. 13-07-

erstellt sowie 2014 mit einem weiteren Gutachten (Nr. 14-01-
wurden mit der vorliegenden "Schalltechnischen
06.01.2023 dem aktuellen Planungsstand (3. Erneuter Entwurf) angepasst. Der 
3. Erneute Entwurf beinhaltet nunmehr anstelle des damals geplanten 
Sondergebietes "Sport-

SO 1 - Sonstiges Sondergebiet touristische 
Infrastruktur und den Parkplatz/ das Parkdeck wurden entsprechend angepasst. 

wurden auf die aktuelle Planungsgrundlage angepasst. Der Zusatzverkehr 
durch da

die Emissionen der Freiwilligen Feuerwehr mitbetrachtet.

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung wurden unterschiedliche 
ituationen beurteilt:

-
- Standort der Freiwilligen Feuerwehr,
- Parkplatz/ Parkdeck,
- Sondergebiet "Touristische Infrastruktur".

Zur Beurteilung der jeweiligen situation dienen unterschiedliche 
Beurteilungsgrundlagen:
- RLS 19 
- Technischen Anleitung zum Schutz 

len wurde die Ermittlung und 
Bewertung der Schallemissionen auf die umliegende Wohnbebauung in Form 

erfolgte als Allgemeine Wohngebiete. 

verkehrlichen Kennwerten der Verkehrsuntersuchung. 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36.1 wurde eine 

Planaufstellung und Realisierung mit dem Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde 
tung 

wurde ermittelt. Nunmehr wird der Bebauungsplan Nr. 36.1 zeitlich vor dem 
Bebauungsplan Nr. 38 aufgestellt. Im Bebauungsplan Nr. 36.1 wird ein 
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n Verkehrsmengen auf dem Abschnitt 

mit der Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 38. 

den Warentransport nach Boltenhagen wurde dies in einer Variante 
mitbetrachtet. 

50 km/h auch eine Varian
betrachtet.

der Variante V0). 
Die Untersuchung und D
- DTV 2021,
- DTV 2035 Version V0,
- DTV 2035 Verkehrsprognose mit Verkehrserzeugung der B-Plan-Gebiete 

Nr. 36.1 und 38 (B-Plan Nr. 38: Planungsstand Vorentwurf) - Version V1,
a) Version V1a: mit Tempo 50 
b)

- DTV 2035 - Verkehrsprognose mit Verkehrserzeugung der B-Plan-Gebiete
Nr. 36.1 und 38 mit HUB (Hauptumschlagbasis) - Version V2,

a) V
b)

- DTV 2035 - Verkehrsprognose mit Verkehrserzeugung der B-Plan-Gebiete 
Nr. 36.1 und 38 mit HUB

im Bereich Wichmannsdorf - Version V3
a)
b)

Die "Schalltechnische Untersuchung" ergab folgende Ergebnisse: 
- Version V1 (Verkehrsprognose mit Verkehrserzeugung der B-Plan-Gebiete 

Nr. 36.1 und 38): 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) 

-Engels-
werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an den ersten zwei 

50 km/h auf 30 km/h wirkt sich nicht relevant aus. 
- Version V2 (Verkehrsprognose mit Verkehrserzeugung der B-Plan-Gebiete 

Nr. 36.1 und 38 mit HUB): Im Bereich Wichmannsdorf werden an der 

Wohnbebauung die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) 
tags und 49 dB(A) nachts teilwei

-Engels-

an den ersten zwei

Sportplatz" von 50 km/h auf 30 km/h wirkt sich nicht relevant aus. Die 
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nicht 
relevant aus.  

- Version V3 (Verkehrsprognose mit Verkehrserzeugung der B-Plan-Gebiete 

Ortseingang von 

"Zum Sportplatz" wirkt sich nicht relevant aus. 

Friedrich-Engels-

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 38 und die damit verbundene 
Verkehrserzeugung.

aus. 
Im Untersuchungsbereich (Wichmannsdorf und Boltenhagen) werden in den 
Wohngebieten 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts (Grenze der 

Untersuchung der
Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36.1. Dies 

Dies ist im nachgelagerten Genehmigungsverfahren 
zu erstellen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36.1 soll im SO 1-

Schank- und Speisewirtschaften auch ausnahmsweise eine Betriebswohnung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36.1 wurden im 
SO 1 touristische Infrastruktur innerhalb der Baugrenze Beurteilungspegel 
von bis zu 72 dB(A) tags und von bis zu 62 dB(A) nachts ermittelt, in der 

Beurteilungspegel von bis zu 62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts ermittelt. 
(MI) von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) von tags/ nachts 65/ 55 dB(A) werden im SO 1 erst ab 

Am geplanten 

Orientierungswerte bei Zugrundelegung eines MI um 8 dB und eines GE um 
13 dB unterschritten.
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Die
40 dB(A) nachts werden tags im Bereich der umliegenden Wohnbebauung 
eingehalten und nachts mindestens um 5 dB(A) unterschritten.

ltenhagen 
Beurteilungspegel bis zu 39 dB(A) und im Bereich von Wichmannsdorf bis zu 
37 dB(A) hervorgerufen. Damit werden die Immissionsrichtwerte um 
mindestens 1 dB unterschritten.
Eine gewerbliche Vorbelastung war im Rahmen der Ortsbelastung nicht 
erkennbar.

9 (Friedrich-Engels- Die Zumutbarkeitsschwelle von 
95 dB(A) wird um 7 dB unterschritten.

M
D wurden entsprechend DIN 4109
passiven Schallschutz der Fassaden bestimmt.

die in der DIN 4109 aufgezeigten Anforderungen an die 

-

70 dB(A) bis 75 dB(A) ermittelt. 
(La) ergeben sich die Anforderungen 

an das gesamte bewertete Bau- W,ges der vom Raum aus 

W,ges = La KRaumart [in dB],
Raumart

W,ges

Nachtruhe ab einem Beurteilungspegel von nachts LrN > 45 dB(A) baulicher 

vorzunehmen.  
Die Festsetzungsvorschl , die in der "Schalltechnischen Untersuchung
formuliert wurden, wurde in den Text-Teil B als textliche Festsetzung 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB Darlegungen hierzu siehe Punkt 4.7 dieser 

B
beachten sind und keinen Eingang in die Festsetzungen gefunden haben, 
wurden unter "Hinweise" in den Teil B aufgenommen (sh. Punkt 13.7 dieser 

Geruchsimmissionen
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In B
Anhaltspunkte; sodass keine weiteren Untersuchungen in Bezug auf 
Geruchsbelastungen erforderlich sind. Im Zusammenhang mit der 

ehmen. 
Da die vorhandenen Sportanlagen bereits in geringerem Abstand zur 

ete keine weiteren 

8.2 Klimaschutz

Frischluftentstehungsgebiet. Mit der Realisierung der Planung ist eine 

Kaltluftentstehung sind zu erwarten, jedoch nur kleinklimatisch wirksam.
- und Regionalklimas sind nicht zu erwarten. 

nicht. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Planung die 
grenzenden Bebauung nachhaltig 

Der Bebauungsplan trifft keine zwingenden Festsetzungen zur Nutzung 

r erschwert 
diese. Insofern ist eine den Klimaschutzzielen entsprechende Bebauung 

Die Regelungen des ruhenden Verkehrs am Ortsrand durch das P+R-Konzept 
der Gemeinde tragen gerade in den Sommermonaten zur Verbesserung der 
lufthygienischen Belastungen in der Ortslage bei.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine erheblichen Auswirkungen auf 
die angrenzenden Siedlungsstrukturen sowie die gesamtklimatischen und die 

her 

9. Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wurden im Planverfahren abgestimmt. 

rungen der Ver- und Entsorger 
werden beachtet. 

Lesbarkeit der Planzeichnung auf die Darstellung der Bestandsleitungen 
e. 

Die Ver-
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Parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird die 
5

Festsetzungen und Darlegungen des Bebauungsplanes zugrunde. Die 
Gene

9.1 Wasserversorgung

Die Versorgungspflicht mit Trink-

Landeswassergesetz M-V (LWaG M-

Bauleitplanung geschaffen. Diese sind an das bestehende Trinkwassernetz 

Dabei sind die Anforderungen an die jeweiligen Infrastruktureinrichtungen zu 
beachten. 

vorgenannten Er

beteiligt.
Es is

9.2 Abwasserentsorgung

-V obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht den 

M-

Leitungsbestand entsprechend zu erweitern. Dabei sind die Anforderungen an 
die jeweiligen Infrastruktureinrichtungen zu beachten. 

Entsprec

in seiner Stellungnahme vom 
06. Abwasseranlagen 
(AZ DN 250, PE DN 150) sowie Steuerkabel des Zweckverbandes befinden. Es 
wurde hingewiesen, dass dieser Leitungsbestand umzuverlegen ist. Eine 

tragen.  
Es ist ein

9.3 Niederschlagswasserbeseitigung

Ostseebad Boltenhagen nicht vorhanden.
Innerhalb des Plangebiets sind Anlagen des Wasser- und Bodenverbandes 

       

5 -Plan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, 
Genehmigungsplanung 
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Di
-

Arbeitsblatt W 405/Februar 2008, dessen Forderungen einzuhalten sind. Die 
iten zur Sicherung des 

Grundschutzes sind darzustellen.

DVGW-Arbeitsblatt W 405 sicherzustellen. Hiernach ist die so ermittelte 
n.

ist bei den vorhandenen Hydranten eine Lei

- Unterflurhydrant Nr. 1540, Zum Sportplatz 1, 
-

gesichert ist.
Es wurde darauf hingewiesen, dass im Extremfall eine 

in einem Abstand von 70 m vorzusehen. 

6 ist zu entnehmen, dass im Rahmen 

Bebauungsplanes Nr. 36 ein Hydrant gesetzt werden soll. Die Dimensionierung 
wird entsprechend vorgen

Die Anforderungen der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) in Bezug auf den 

r Feuerwehr sind entsprechend auszubilden und zu 
kennzeichnen; jedoch nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes.

       

6 -Plan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, 
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9.5 Energieversorgung

Die Elektroenergieversorgung wird durch die E.DIS AG sichergestellt. Die 

vorliegenden Bauleitplanung Es werden die 

nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in 
Betrieb befin

derlich.

9.6 Gasversorgung

Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 36.1 befinden sich Versorgungsanlagen 
der Hanse Werk AG. Der Bestand an Versorgungsanlagen wurde mitgeteilt. Die 

Beim Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen oder 

Gasleitungen sind die rn.

9.7 Telekommunikation

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
Zur Ausstattung des Plangebietes mit Telekommunikationsanlagen ist die 
Erweiterung der bestehenden Telekommunikationslinien vorzunehmen. Die 
Erweiterung des Fernsprechnetzes der Telekom ist
abzustimmen.

geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von 
n der Telekom 

vorzusehen. Seitens der Telekom wurde in Bezug auf die Unterbringung der 
TK-

-Linien 
hingewiesen. Dies is

Eine Versorgung des Bebauungsgebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur 

aller Vorteile e

-

-
er Dimensionierung und Nutzung gemacht werden.
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- die rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der 
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und die 

-
werden.

Leitungsrechte voraussichtlich nicht festzulegen sind. 

des Telekommunikationsnetzes sowie die 
-

ist es erforderlich, dass Beginn und Ablauf der 
Deutschen Telekom

ich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

9.8 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung obliegt dem damit beauftragten Entsorgungsunternehmen 

all ist entsprechend seiner 
Beschaffenheit sachgerecht zu entsorgen.

ch aus Abbruch) sind zur 

Verwertung soll bereits auf der Baustelle durch Getrennthaltung von 

ereitet werden. Nicht verwertbare bzw. 

gesondert zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen. Die 
Abfallentsorgung der Baustelle soll innerhalb von vier Wochen nach 
Beendigung der Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Nutzungsbeginn erfolgt die Abfallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Landkreis

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg regte in 
-

Centers ein geeigneter Abfallsammelplatz abseits der L 03 bzw. des 

Ein 
Abfallsammelplatz ist im Rahmen der vorhabenkonkreten Planung festzulegen. 

gesichert. 

- und 4-
achsige Abfallsammelfahrzeuge eingesetzt werden. 
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angefahren und dort gewendet. 

Abfallentsorgers ist zu vermeiden.

sich mit dem Umstand der Sackgasse in ihrem Verkehrskonzept auseinander 

einge

10.

Der Geltungsbereic 4 ha
(Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf).

hennutzungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Nr. 36.1
Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage gliedern 
sich wie folgt auf (Planungsstand: 3. Erneuter Entwurf):

[ ]
Baugebiete 3.078,60
SO1-Gebiet 3.078,60

5.559,30

"Feuerwehr"
5.559,30

9.468,20
6.554,80

Zweckbestimmung Parkplatz/ 
Parkdeck 

2.913,40

1.274,30
1.274,30

19.380,40
4 ha

11. Wesentliche Auswirkungen der Planung

11.1 Auswirkungen auf die Umwelt
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- und 
Freizeitanlagen.

cht. Hier soll eine 
Kombination der Ortseinfahrt mit der Zufahrt zu den Sport- und Freizeitanlagen 
und der Ortslage Wichmannsdorf geschaffen werden. Durch 
den ruhenden Verkehr am Ortseingang kann hier eine Entlastung erfolgen.
Auch insbesondere aus Sicht des Klimaschutzes sieht die Gemeinde Vorteile 

das P+R-Konzept.
Die perspektivische Unterbringung eines HUB (Hauptumschlagbasis)
des Plangebietes hat die Gemeinde bei ihren Betrachtungen des Verkehrs 
bereits einbezogen, um dies in den Darstellungen der Auswirkungen bereits zu 

hrend des Aufstellungsverfahrens wurde mit dem 3. Erneuten Entwurf eine 

und des SO 1 Gebietes vorgenommen. Die gutachterlich erarbeiteten 

cht 
werden. Zum Schutz von Wohn- -Gebiet und 

Schallschutz an der Fassade zu beachten. 
50 auf 

Bereits im Prognose Nullfall (V0 
Prognose 2035), d.h. ohne die Planung
Immissionsgrenzwerte zu verzeichnen.

11.4 Auswirkungen auf die Belange der Kinder und Jugendlichen sowie 
Senioren/ Wohnfolgebedarfe

Aufgrund des geplanten Konzeptes entste

-
Senioren un

11.5 Kosten

notwendiger Ausgleichs-

Ostseebad Boltenhagen) 
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12.

12.1 Bodendenkmale, Bau- und Kunstdenkmale

Bebauungsplanes ein Bodendenkmal (Bodendenkmal Wichmannsdorf, 

-V genehmigt werden kann, sofern vor Beginn 
jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieses 

-V). 
gung und 

Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu 
erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen 
gebunden.
Den Anhaltspunkten, dass kein Bodendenkmal beachtlich ist, wird 
nachgegangen.  

-V. In diesem Fall ist die untere 
Fund und die 

Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

13. Hinweise

13.1 Munitionsfunde

vorhanden. Es ist jedoch nicht auszu

sonstige im Zusammenhang mit dem Munitionsbergungsdienst stehende 

Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der 

-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als 
Bauherr

Baufeldes einzuholen. 
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13.6

de -V.

13.7 Hinweise i.V.m. dem Schallschutz

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgt
Im 

Baugenehmigungsverfahren des Parkdecks ist ggf. eine detaillierte 
schalltechnische Untersuchung beizubringen, welche eine eventuell 

Untersuchung d
Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36.1. Dies 

den baulichen 

13.8 Artenschutzrechtliche Belange

Minimierungs-

bisherige Nutzung (Mahd) bis zur 

Amphibien

vorher eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den 
.

13.9

bzw. an
wiederhergestellt wird.

-V so zu erfolgen, dass 
- un

Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind 
or Baubeginn bei der unteren 

.
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13.10 Belange der Bundeswehr

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Interessengebietes der 
Verteidigungsa

Belange der Bundeswehr als nicht betroffen.

13.11 - und Schifffahrtsverwaltung

Anlagen und ortsf

(BGBl. I S. 962)
(BGBl. I S. 3901) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu 
Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung 

hindern. 

mit Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt 
in. 

- und 
Schifffahrtsamt zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen.

13.12
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 19 "Baltic-Quartier Ostseeallee 
34/36" (ehemalige Kurverwaltung und ehemalige Gemeindeverwaltung) 

Ostseebad Boltenhagen

Baumschutzsatzung 3 Kompensationspflanzungen innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen

Landschaft umzusetzen. Eine 3-

Stammumfang von mindestens 16 bis 18 cm (gemessen in 1,0 m

Feld-Ahorn (Acer campestre),
-Birke (Betula pendula),

Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).
Die Festlegungen sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen des 
vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 36.1 III. 2 sowie 3.

von 11 Ausgleichspflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, innerhalb der 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft umzusetzen. Eine 3-
ind 
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dreimal verpflanzt und mit einem Stammumfang von mindestens 16 bis 18 cm 

verwenden:
Feld-Ahorn (Acer campestre),

-Birke (Betula pendula),
Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata).
Die Festlegungen sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen des 
vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 36.1 III. 2 sowie 3.
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TEIL 2 - Umweltbericht

1. Anlass und Aufgabenstellung

Mit dem hier betrachteten Bebauungsplan Nr. 36.1 soll die 

Ostseebad Boltenhagen aus Richtung neu gestaltet und aufgewertet werden. 
Eine Empfangssituation soll gestaltet werden. Gleichzeitig sollen die 

verbessert werden. Ebenso soll die Knotenpunktsituation in Richtung 
Sport- und Freizeitanlage verbessert werden.

Die detaillierten Planungsziele und die planungsrechtliche Situation werden im 

Bestandes und der Planungsziele" dargelegt.

2. Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden

Die Gemeinde Boltenhagen liegt in 

zuordnen. (GLRP 

Bebauungsplan Nr. 36.1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen befindet sich 
am westlichen Ortseingang der Ortslage Boltenhagen. Es umfasst das Gebiet 
zwischen Wichmannsdorf westlich und einer Sport-
des Geltungsbereiches. 

Der Plangeltungsbereich um 1,94 ha. Davon sind ca. 
0,13

3.

2 Abs. 2a BauGB die 
auungsplan relevanten Umweltziele der 

rgeordneten Planungen sind 
nkt 2 "Einordnung in 

1 Bundesnaturschutzgesetz, Allgemeine
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13
44 Bundesnaturschutzgesetz etc. werden im nachfolgenden Umweltbericht 

Beschreibung und Bewertung d

jeweiligen, relevanten Gesetze wie z.B. Bundes-Bodenschutzgesetz, 

M-V beachtet.

4. Schutzgebiete und Schutzobjekte

Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) -302) mit einer 
Entfernung von mindestens 2.600 m.

Vogelschutzgebietes (VSG) -401). Die 
m. Auswirkungen der 

Planung auf das Vogelschutzgebiet werden laut Gutachten
nicht relevant betrachtet.

Gemeindegebietes befindet sich das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) (DE 
2031-301). Dieses hat einen Abstand von ca. 2.500 m zum Plangebiet.

Aufgrund der Entfernung zu den Natura 2000-Gebieten sowie der Art der 
n auf die beschriebenen 

Schutzgebiete ausgegangen. 

befindet sich das 
7 (Nr. 275). Die Entfernung zum 

m. 

Weitere internationale und nationale Schutzgebiete befinden sich nicht im 
planungsrelevanten Bereich.

m Entfernung vom Plangebiet. Entlang der 

Es ist ein Bodendenkmal im Planungsgebiet bekannt. Detaillierte Informationen 
sind unter Punkt 12.1 -
Bodendenkmale, Bau- und Kunstdenkmale dargestellt.

       

7 Landesverordnung zur einstweiligen Sicherung des geplanten Naturschutzgebietes 
"Tarnewitzer Huk", vom 21. Oktober 1993
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5. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

5.1 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens und Bewertungsmethodik

einem Umweltbericht. 

Folgende Umweltaspekte/ 
Bestandserfassung:

Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der NATURA 2000-Gebiete,
der Mensch und seine Gesundheit

g -j

Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit 

Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie,

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,
,

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
nach den Buchstaben a, c und d und

-Immissionsschutzgesetzes, die 

auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i.

Detaillierte 
Ermittlungen, Beschreibungen und Bewertungen erfolgen nur bei den 
Umweltmerkmalen, die durch die Planung voraussichtlich erheblich beeinflusst 

Erfassungen.

Belange wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag auf Grundlage einer 
erstellt. Es erfolgten aktuelle Kartierungen der relevanten 

Bauer.

5.2 Bewertungsmethodik

Die Bestandsbeschreibung und -bewertung basiert auf dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbericht, erstellt durch den Gutachter M. Bauer,
sowie den Informationen aus thematischen Karten und Luftbildaufnahmen des 

- -V.
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Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommern des LUNG M-V von 2013 aufgenommen. Die Bewertung der 

abiotischen Faktoren sowie das Orts-/ Landschaftsbild werden in zwei 
Wertstufen (allgemeine und besondere Bedeutung) differenziert. Als Grundlage 

-V (HzE, 2018).

der 
Planung. Die Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf die 

vorzunehmen, da nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen 

Bei der Ermittlung und Beschreibung der Wirkfaktoren ist zwischen bau-,
anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die 

unterscheiden.
Dabei handelt es sich um:
- baubedingte Wirkungen, hervorgerufen durch die Herstellung der baulichen 

Anlagen und Infrastrukturen aufgrund der entsprechenden 

- anlagebedingte Wirkungen durch die Errichtung der baulichen Anlagen und 
Infrastrukturanlagen (dauerhaft),

- betriebsbedingte Wirkungen, die durch den Betrieb der Anlagen und den 

Die Darstellung der Erheblichkeit erfolgt mittels einer 5-stufigen 
Bewertungsskala:
- nicht betroffen,
- unerheblich bzw. nicht erheblich,
- gering erheblich,
-

- stark erheblich.

5.3 Vorbelastungen

36.1

landwirtschaftlichen Nutzung
genutzt. Die 

.
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5.5 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

gung der besonderen artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrag 
erstellt, der als Anlage der 
Im Jahre 2013 wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. 

nicht mehr Bestandteil des 
Plangeltungsbereiches. Es erfolgten die Kartierungen der relevanten 
Tierartengruppen Eine Betroffenheit 
weiterer artenschutzrechtlich relevanter Artengruppen und Arten besteht auf 
aufgrund des Biotopstandortes nicht. 

Das Untersuchungsgebiet entspricht dem Plangeltungsbereich .
Der Plangeltungsbereich ist aktuell dem Biotoptyp Artenarmer Zierrasen (PER) 

an.

5.5.1 Aufgabenstellung und Gesetzliche Grundlagen

inwiefern die Auswirkungen des Vorhabens, die durch die Planung vorbereitet 

mte andere Tier-
44 Abs. 5, wodurch der Verbotstatbestand 

einen Verbotstatbestand der FFH- Richtlinie Art. 12,13 bzw. Art. 5 der VS-RL 

den

Im Jahre 2013 wurden 

wurde. Im Ergebnis der Untersuchung wurde das Gutachten "Erfassung der 
planungsrelevanten Artengru
Reptilien Bebauungsplan Nr. 36 

zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage" erstellt. Der 

Reptilien und Amphibien. 

5.5.2 Kurzdarstellung der relevanten Verbote
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Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder 

oder zu 

- oder 

hang erhalten wird.

-

ausgeglichen werden.

Es ist verboten, wildlebende Tiere der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- - und Wanderungszeiten 

Das Verbot 
lokalen Population einer Art verschlechtert.

1 BNatSchG): 

Das Verbot:

aufgrund der Realisierung der Planung (i.d.R. betriebsbedingt) signifikant 

ist nicht durch vorgezogene Aus

I alle wildlebenden Vogelarten
II -RL,
III Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 

92/43/EWG aufgef

5.5.3 und Bestandsdarstellung

davon ausgegangenen werden, dass der Vorhabenstandort nur eine sehr 
ten aufweist. 

- insofern keine Anpassungen der Arten erfolgten-
bestehen bereits aufgrund der vorhandenen Nutzungen innerhalb und 
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Der Vorhabenstandort befindet sich in einer Siedlungsrandlage und wird 

dlungsstrukturen (Bebauung, 

Arten oder Arten 

Das hat 

Artengruppen ausgegangen wird. Nachfolgend werden die relevanten Inhalte 
des oben genannten Gutachtens zusammenfassend dargestellt:

Das Vorhabengebiet bzw. die artenschutzrechtlich relevanten angrenzenden 

und Artengruppen wurden im Zuge 
Tabelle 2 der HzE ausgeschlossen. 

Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgte eine 
und Amphibien im 

Untersuchungsgebiet.
Es wurde in Anlehnung an 

die HzE (2018) verfahren. Es wird ein Wirkraum um den Plangeltungsbereich 
von 20 m betrachtet.

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 

worst-
Bestand und die Vorbelastungen. Auswertbare Daten lagen f

Vogelschutzgebietes.

s Brutvogelbestandes des 
auf Grundlage der vorhandenen 

Biotoptypen und einer zweimaligen Begehung des Gebietes am 1. September 

Es kommen im Betrachtungsgebiet potenziell keine Brutvogelarten vor. Der 

Reptilien
Aufgrund der vorgefundenen Habitatstrukturen und in Ergebnis der 

war potenziell
auszugehen. Dies war auch aufgrund der Biotopausstattung und der 
Verinselung nicht zu erwarten. Entsprechend erfolgt die Betrachtung dieser 
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Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 
Reptilien erfolgte eine Pot
Biotopbestandes und der derzeitigen Nutzung des Planbereiches.

Im Untersuchungsgebiet kommen potenziell und aktuell keine Amphibien vor.
Das Untersuchungsgebiet und der angrenzende Acker stellen keinen 

andteil des Lebensraumes von Reptilien dar. Das 
Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse und weiterer 
Arten ist mit Sicherheit im Ergebnis 

Das Vorhabengebiet besitz
artenschutzrechtlich relevante Reptilienarten. Es ist im Ergebnis der 

nicht von einer artenschutzrechtlichen Betroffenheit der 
Reptilien auszugehen. 

Amphibien

Siedlung und die vielbefahrene L03 sind Wanderungen durch den 

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Artengruppe der 

des Biotopbestandes und der derzeitigen Nutzung des Betrachtungsgebietes 
und des weiteren Umfeldes.

Aufgrund nur 
anderen Arten stellt das eigentliche 

Vorhabengebiet keine besondere Eignung als Vermehrungshabitat bzw. 
.

Wanderungsbeziehungen durch den Vorhabenbereich gibt es aufgrund der 

Trasse der L03nicht. Der Vorhabenbereich stellt keinen Lebensraum als
Amphibien dar.

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es nicht zum Verlust von 

Habitatbestandteile von Amphibien. Entsprechend ist nicht von einer 
artenschutzrechtlich relevanten Betroffenheit der Amphibien auszugehen.
Wanderungsbeziehungen durch das Gebiet bestehen nicht. Eine diffuse 
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Umsetzung von Minimierungs-

5.5.4 Auswirkungen des Vorhabens

Baubedingte Auswirkungen

als nicht erheblich angesehen, da diese zeitlich befristet und somit nicht 
erheblich sind.

Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingt sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Im 
Untersuchungsgebiet kommen keine vor. 
wie strukturen in den angrenzenden Bereichen erhalten 

.

Betriebsbedingte Auswirkungen
Betriebsbedingt sind aufgrund der Vorbelastungen keine negativen
Auswirkungen auf das Arteninventar im Plangebiet zu erwarten. 

5.5.5

Vorgezogene -
Es sind keine CEF-

Minimierungs-
Folgende Minimierungs-

sollte die 

Reptilien
Minimierungs-

erforderlich.

Amphibien

werden 
vorher eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den 

5.5.6 Zusammenfassung Belange des Artenschutzes

In Auswertung der obigen Betrachtungen eventuell betroffener Arten und 

zusammenfassend festgestellt: 
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Die Auswirkungen des Vorhabens, die durch die Planung vorbereitet werden, 

bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten

Sollten bis zur Umsetzung des Vorhabens neue Erkenntnisse vorliegen, die das 
besondere Artenschutzrecht tangieren, sind diese Belange im Rahmen des 

G in Verbindung 
mit Abs. 5 BNatSchG. Betrachtet werden die relevanten Arten /Artengruppen,

1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der 
gen, zu verletzen oder 

2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 
der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- - und Wanderungszeiten 

tSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs-

ebende Pflanzen der 

erwarten. 

5.6 Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung

5.6.1 Vorbemerkungen

Die Teilung des Plangeltungsbereiches erfolgt in den Bebauungsplan Nr. 36.1 
und in den Bebauungsplan Nr. 36.2. Die Planverfahren werden mit 

Plangeltungsbereiches und die ung in zwei separaten Planverfahren 
hat Auswirkungen auf die Gesamtbilanz. Der zu erbringende Ausgleichsumfang 
wird . Die externen 
K Ausgleichsbebauungsplan der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zugeordnet. Die 

der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen befinden 
und

Bebauungsplan Nr. 36.1 erforderlichen Ausgleichsumfang realisieren. Die 
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Realisierung der externe

Boltenhagen. Eine detaillierte Differenzierung des Ausgleichsumfangs ist mit 

5.6.2 Allgemeine Grundlagen - Planungskonzept

Bebauungsplan Nr. 36.1
31 bei der 

Ausweisung der Bestandsbiotoptypen als Grundlage genommen. Entlang der 
westlichen Begrenzung des Bebauungsplanes sind weiterhin die Festsetzungen 

-Planes Nr.
Plangeltungsbereich die Ausweisung von S

sowie einer 
vorgesehen. Insbesondere durch die 

Ausweisung der Sondergebiets-, Gemeinbedarfs-
Neuvers

In Zusammenhang mit der naturschutzfachlichen Bilanzierung wird auch der 

vorgesehen.

5.6.3 Gesetzliche Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs-
Naturhaushalts o

Landschaftspflege 

Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederher

betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestal
BNatSchG).

5.6.4 Lage des Plangebietes und vorhandene Bestandsstrukturen

des Ortsteils Wichmannsdorf. 

bebauung (OER). Die 
Wohnbebauung ist durch Einzel-, Doppel-

Ackernutzung (ACL) gekennzeichnet. Zwischen Wohnbebauung und 
die 
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20068

herangezogen. Entsprec
der durchschnittliche Biotopwert ermittelt.

Tab. 1

Wertstufe (nach Anlage 3 HzE) Durchschnittlicher Biotopwert

0 1 Versiegelungsgrad*

1 1,5
2 3
3 6
4 10

Dezimalstellen nach o.a. Formel zu berechnen (1 minus Versiegelungsgrad).

Bei direkter Betroffenheit gesetzlich 

der Anlagen 4 die Festlegung des Biotoptyps. Entsprechend nachfolgender 

Tab. 2

Wertstufe (nach 
Anlage 3 HzE)

Unterer 
Biotopwerta

Durchschnittlicher 
Biotopwertb

Oberer 
Biotopwertc

1 1 1,5 2
2 2 3 4
3 4 6 8
4 8 10 12

a: Unterer Biotopwert
- weniger als 50 % der in der Kartieranleitung (LUNG 2013) genannten besonders 

Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten der Kategorien 0, 1, 2 oder 3 der Roten Listen M-V
b: Durchschnittlicher Biotopwert
- mind. 50 % der in der Kartieranleitung genannten besonders charakteristischen Pflanzenarten 

- oder 
Pflanzenarten der Kategorien 0, 1, 2, oder 3 der Roten Listen M-V
c: Oberer Biotopwert
- mind. 75% der in der Kartieranleitung genannten besonders charakteristischen Pflanzenarten 

- oder Pflanzenarten 
der Kategorien 0, 1, 2 oder 3 der Roten Listen M-V

       

8 ank, A. (2006): Rote Liste der 
- Natursch. Biol. 

Vielf. 34, 318 S.
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Es wurden nur die im Untersuchungsraum (Geltungsbereich und 
Wirkzonenbereich) liegenden Biotope bewertet (siehe nachfolgende Tabelle). 

einer Wertstufe von

Tab. 3 Naturschutzfachliche Einstufung und Biotopwert der betroffenen Biotoptypen 
-V)

B
io

to
p

-N
r.

B
io

to
p

ty
p

Rote Liste der 

Biotoptypen 
Deutschlands

Schutz-
Status

W
er

ts
tu

fe

B
io

to
p

w
e

rt

R
eg

en
e

ra
ti

o
n

s-
2.3.1 BHF Strauchhecke 2 3 3 6,0

2.3.5 BHJ 1 3 3 4,0

12.1.2 ACL Lehm- bzw. Tonacker 0 0 - 0 1,0

12.3.1 ABO
Ackerbrache ohne 
Magerkeitszeigern

0 1 - 1 1,0

13.2.3 PHZ
Siedlungshecke aus 

1 1 - 1 1,5

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen 0 0 - 0 0,5

13.8.3 PGN Nutzgarten 0 0 - 0 0,5

13.9.1 PZO Sportplatz 0 0 - 0 0,1

13.10.2 PSJ 0 1 - 1 1,5

14.4.3 OER
Verdichtetes Einzel- und
Reihenhausgebiet

0 0 - 0 0,2

14.7.2 OVF
Versiegelter Rad- und 

0 0 - 0 0,0

14.7.5 OVL 0 0 - 0 0,0

14.7.8 OVP
Parkplatz, versiegelte 

0 0 - 0 0,0
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Bei der ausgewiesenen handelt es sich um die im 
Bebauungsplan Nr.
Heckenpflanzung auszubilden ist. Da diese Hecke noch nicht hergestellt wurde, 

der untere Biotopwert von 4,0 festgelegt. 

Die intensiv landwirtschaftlich genutzten erhalten eine 
untere Kompensationswertzahl von 1,0

flanzenarten vorhanden. 

Bei der Ackerbrache (ABO) handelt es sich um ruderale Streifen im 
n. Sie sind dementsprechend durch die 

ein unterer Kompensationswert von 1,0 verwendet.

Die 
relativ artenarm ausgebildet. Deshalb wird eine mittlere Kompensationswertzahl 
von 0,5 verwendet.

Mit dem kartierten Nutzgarten (PGN) sind Bereich im B-Plan Nr. 18a erfasst, 

Obst-
0,5 ausgegangen.

Der Sportplatz (PZO) im Bereich des B-Planes Nr. 31 wird als Biotopkomplex 

intensiven Nutzung wird ein unterer Kompensationswert von 0,1 verwendet.

ten 
Verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet (OER) erhalten 

eine Kompensationswertzahl von 0,2, weil hier neben den versiegelten 

Bestandteil des Biotopkomplexes sind.

Bei den (OVF, OVL, OVP) sind die 

heimischer 

Fauna. Diese Bereiche erhalten eine Kompensationswertzahl von 0,0.

Ermittlung des Lagefaktors

nachfolgender Tabelle ermittelt.
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Tab. 4:

Lage des Eingriffsvorhabens Lagefaktor

0,75

100 1,0

1,25

Innerhalb von Natura 2000-
-

-2399 ha)

1,25

der Wertstufe 4 (> 2400 ha)
1,50

beachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle 
- und Industriestandorte, 

Freizeitanlagen und Windparks

. Das 
Plangebiet grenzt an Die 

t

Im Nordwesten Norden und Nordosten befinden sich bereits anthropogen 
che der Wohnnutzung.

erhalten einen Lagefaktor von 0,75. Bereiche, die in einem Abstand von 100 m 

In nachfolgender Tabelle sind die Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt 

sich auf die eingriffserheblichen Konflikte. 

Zielbiotoptyp ein geringwertiger Biotoptyp entsteht. 
Bleibt dagegen
Zielbiotoptyp erhalten bzw. sind das Bestandsbiotop und das Zielbiotop (nach 

chen und Anlage von 

dies nicht als Eingriff gewertet und es wird auf eine Darstellung verzichtet.
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Tab. 5:

Biotoptyp

B
io

to
p

ty
ps

 (
F

)

B
io

to
p

w
e

rt
 d

es
 b

et
ro

ff
en

e
n 

B
io

to
p

ty
ps

 (
B

)

La
ge

fa
kt

or
 (

L
)

Feuerwehr 5.564,31 4.304,83

350,93 1,5 0,75 394,79
ACL, Lehm- bzw. Tonacker 5213,38 1 0,75 3.910,04
Parkdeck 2.915,27 2.257,80

190,26 1,5 0,75 214,04
ACL, Lehm- bzw. Tonacker 2725,01 1 0,75 2.043,76
SO1 3.080,64 2.321,53

29,47 1,5 0,75 33,15
ACL, Lehm- bzw. Tonacker 3051,17 1 0,75 2.288,38
Verkehr 6.578,64 2.901,68

1256,98 1,5 0,75 1.414,10
PHZ, Siedlungshecke aus 

168,31 1,5 0,75 189,35
ACL, Lehm- bzw. Tonacker 1131,17 1 0,75 848,38
ABO, Ackerbrache ohne 
Magerkeitsanzeiger 302,14 1 0,75 226,61
PER, Artenarmer Zierrasen 595,30 0,5 0,75 223,24

2438,83 0 0,75 0,00
OVF, versiegelter Rad- 685,91 0 0,75 0,00
Summe Funktionsverlust 18.138,86 11.785,84

Berechnung des 

d.h. sie sind nur 

ermitteln.

Tabelle).
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Tab. 6:
Eingr

Wirkzone Wirkfaktor
I 0,5
II 0,15

Die geplante Nutzung des Sonstigen Sondergebietes (SO-1) und der 
Feuerwehr - .

-/

Wirkungsfaktoren:

Tab. 7:

Vorhabenstyp Wirkbereiche (m)
50

Industrie- und Gewerbegebiet 50 200

Norden liegenden n
Zum Sportplatz (OVL) und L03 (OVL) mit den daran angrenzenden 
Wohngebieten (OER). Sowie der osten angrenzende Parkplatz (OVP)
und dem Sportplatz (PZO).

verursacht werden, werden in der Eingriffsbilanzierung als 

und die Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 bereits erheblichen 

Da es im Wirkzonenbereich lediglich zu Eingriffen auf Biotoptypen (ACL) mit 

erden und keine weiteren Biotoptypen von neuen 

verzichtet. 

Durch 

teil- u ermitteln. Dabei erhalten 

einen Zuschlag von 0,5.
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, wurden der 
Neuversiegelung anteilig abgezogen.
teilversiegelt bilanziert.

GR

von 
versiegelt bilanziert.

einer GRZ von 0,8 bilanziert.

Durch das Vorhaben ergibt sich eine Neuversiegelung von 11.175

In der nachfolgenden Tabelle sind die von Teil-/Vollversiegelung bzw. 

Tab. 8:

T
ei

l-/
V

ol
lv

e
rs

ie
ge

lte
 b

zw
. 

(F
)

-
/V

ol
lv

er
si

e
gl

un
g 

bz
w

. (Z
)

-/
V

o
llv

e
rs

ie
g

lu
ng

 

Feuerwehr 4.451,45 0,5 2.225,72
Parkdeck 2.915,27 0,5 1.457,64
SO1 2.250,00 0,5 1.125,00
Verkehr (vollversiegelt) 966,56 0,5 483,28
Verkehr (teilversiegelt) 591,70 0,5 118,34

Summe Versieglung 11.174,98 5.409,98

Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Kompensationsbedarf von rund 17.196
ermittelt worden (siehe folgende Tabelle).

Tab. 9: Multifunktionaler Kompensationseingriff

Eingriff

Funktionsverlust 11.785,84

0

5.409,98
Multifunktionaler Kompensationseingriff 17.195,82
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5.7 Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfes

Bei betroffenen Funktionen von besonderer Bedeutung sind die damit 
verbundenen

additive Kompensation notwendig wird, sofern dies aufgrund der 

gegeben ist.

additive Kompensationsbedarf ist verbal-argumentativ zu bestimmen und zu 

Tab. 10:

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Alle und naturnahen mit ihrer speziellen Vielfalt an
Lebensgemeinschaften

im Bestand bedrohter Arten (einschl. der die bedrohte
Tierarten Wanderungen innerhalb ihres Lebenszyklus

die sich die Entwicklung der genannten
besonders eignen und die die langfristige Sicherung der Artenvielfalt

werden.

Schutzgut Landschaftsbild

Markante (z. B.
Hangkanten)
Naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile und
-bestandteile (z. B.

und naturnahe mit ihrer spezifischen
an Formen, Arten und Lebensgemeinschaften (z. B. Hecken)
Gebiete mit Wechsel der Nutzungsarten

mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen

mit Ruhe

Schutzgut Boden

Bereiche ohne oder mit geringen anthropogenen z.B.
Bereiche mit traditionell nur gering den Boden Nutzungen
(naturnahe Biotop- und Nutzungstypen)
Vorkommen seltener Bodentypen
Bereiche mit hoher Bodenfruchtbarkeit
Vorkommen natur- und kulturgeschichtlich wertvoller
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Schutzgut Wasser

Naturnahe und (einschl. der
ohne oder nur mit extensiver Nutzung

mit Wasserbeschaffenheit
Vorkommen von Grundwasser in Beschaffenheit und
Gebiete, in denen sich dieses neu bildet
Heilquellen und Mineralbrunnen

Schutzgut Klima/ Luft

Gebiete mit geringer Schadstoffbelastung
Luftaustauschbahnen, insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten
Bereichen
Gebiete mit luftverbessernder Wirkung (z.B. Staubfilterung, Klimaausgleich)

Additive 
Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften
Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Auswirkungen auf die Artengruppen 

-

Bei Umsetzung der Minimierungs- besteht 
hinsichtlich des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften kein additiver 
Kompensationsbedarf.

Schutzgutes Landschaftsbild
Durch die 

mit der 

sorgen.

Landschaftsbild. Aufgrund der 

einer Zerschneidung der Landschaft entgegengewirkt.

en, Wasser, Klima/ Luft
Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Bodens sind auf den 

Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Wasser in Bezug auf 
das Grundwasser sind auf den

Deckschichten im Plangebiet gegeben ist.
Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Klima/ Luft sind vom 
Vorhaben nicht betroffen.
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5.8 Eingriffs 
auf die Umwelt

5.8.1

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist als 

Reihenabstand von 1,5 m anzupflanzen
mit 12-

Saumbereich zu entwickeln. Die Saumbereiche sind mit einer Breite von jeweils 

Baum- und Straucharten entsprechend der textlichen Festsetzung III.2.1 zu 

d eine Wertstufe von 2,5 zum Ansatz gebracht. Die
,5

5.8.2

- EM 1
Das verbleibende Defizit des Bebauungsplanes Nr. 36.1 15.603

Die Realisierung der 

Ausgleichsbebauungsplan A 1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen.

Tab. 11:

K
o

m
p

en
sa

tio
ns

w
er

t 

Le
is

tu
n

gs
fa

kt
or

 (
L)

Interne 
1.275 2,5 0,5 1.593,75

15.603

GESAMT
Gesamt

Externe Kompensation:
17.196,75
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5.8.3 Gesamtbilanzierung

Tab. 12: Gesamtbilanzierung

Bedarf (=Bestand) Planung

bestehend aus:

-
Kompensation,

der geplanten Minimierungs- und 

aus:

-
1.593 
-
15.603 (noch festzulegen).

Gesamtbilanz

(Bedarf):

17.196 17.196

n

Die Ausgleichs-
vorliegenden Bebauungsplanes werden sowohl inhaltlich als auch vom Umfang 

die Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen abgesichert. 

6.

Die dargeste
Bestand

7.

Aufgrund der Tatsache, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36.1
eine Ortseingangsgestaltung des westlichen Ortseingangs von Boltenhagen 
erfolgen soll, wurden keine Alternativstandorte betrachtet.
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8.

8.1

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind weitgehend keine 

keine konkreten Erfassungen vor. Es wurden die Aussagen des Landesamtes 
-V (LUNG M-V) unter 

www.umweltkarten.mv-regierung.de genutzt. In Auswertung der 

8.2 Beschreibung 
planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen

eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

Umweltbericht darzustellen.

dass dessen Realisierung voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 

vermieden, vermindert oder ausgeg

Schutzgut Tiere/ Pflanzen und biologische Vielfalt

vorgesehenen Vermeidungs-
er Gemeinde Ostseebad 

Boltenhagen.

Ostseebad Boltenhagen. Der Vollzug der artenschutzrechtlichen Minimierungs-
un

Schutzgut Boden

Anforderungen des Bodenschutzes durch die Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen 

Sc

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit
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Im Baugenehmigungsverfahren des Parkdecks ist ggf. eine detaillierte 
schalltechnische Untersuchung beizubringen, welche eine eventuell 

Bodeneingriffen im Bereich der Bodendenkmale

bei Bodeneingriffen. 

9. Zusammenfassung - Umweltbericht

von dem Bebauungsplan Nr. 36.1 der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen mit der Schaffung von Sondergebieten 
touristischer Infrastruktur / Gemeinbedarf Feuerwehr sowie eines Parkdecks 

auf die Umwelt zu erwarten sind. 

I

getroffen werden:

Naturhaushaltes (Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser etc.) zu erwarten. 

kompensieren. 

Natura 2000- Gebiete sind vom Vorhaben nicht betroffen.

wirkt das Vorhaben unterschiedlich. 

nen
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TEIL 3 Ausfertigung

1.

.1 der 

zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage wurde am ................ in
der Sitzung der Gemeindevertretung gebilligt.

Boltenhagen, den (Siegel)

Raphael Wardecki
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

2. Arbeitsvermerke

Aufgestellt in Abstimmung mit der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen durch
das:

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 0 38 81 / 71 05 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 50
mahnel@pbm-mahnel.de
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